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Zusammenfassung und Kernforderungen 

Der Zustand der biologischen Vielfalt in der Agrarlandschaft ist alarmierend:  

 Artenvielfalt: Beispielhaft für den eklatanten Artenschwund stehen die Bestands-

rückgänge bei wildwachsenden Pflanzenarten (hier: Segetalarten), Vögeln in der 

Agrarlandschaft und Insekten. Überproportionale Bestandsrückgänge bei den 

Kleininsekten und Spinnen fressenden Vogelarten lassen indirekt auch auf einen 

Rückgang der Insekten schließen. Der Trend der Artenvielfalt in der Agrarland-

schaft ist anhaltend rückläufig, von allen regelmäßig bewerteten Lebensraumbe-

reichen ist die Artenvielfalt in der Agrarlandschaft am stärksten rückläufig. 

 Biologische Vielfalt auf Ökosystem- bzw. Landschaftsebene: Auch auf der 

Ebene der Ökosysteme ist die Biodiversität in der Agrarlandschaft auf breiter Flä-

che stark rückläufig. Dies verdeutlichen die Ergebnisse der aktuellen Roten Liste 

der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands sowie des Monitorings von Landwirt-

schaftsflächen mit hohem Naturwert. Gerade in intensiv bewirtschafteten Gebie-

ten mit Flächenknappheit und hohen Bodenpreisen fehlen dem Naturschutz die 

finanziellen Mittel, um wenigstens ein Mindestniveau an Biodiversität aufrechtzu-

erhalten.  

 Grünland: Der quantitative Rückgang der Fläche des Dauergrünlands hat sich 

zwar verlangsamt und scheint in Teilen sogar gestoppt. Infolge der fortgesetzt in-

tensiven Grünlandbewirtschaftung schreitet die qualitative Verschlechterung des 

Grünlands jedoch ungebremst weiter voran. Alarmierend ist, dass dadurch mitt-

lerweile verbreitet auch blütenreiche Grünlandtypen mittlerer Nährstoffgehalte und 

Bewirtschaftungsintensitäten massiv unter Druck geraten. 

 Die Indikatoren für die meisten Ziele der Nationalen Strategie zur bio-

logischen Vielfalt (NBS) mit Relevanz für die Agrarlandschaften weisen eine 

negative Trendentwicklung auf: Ohne eine naturverträgliche Landwirtschaft 

werden die NBS-Ziele nicht zu erreichen sein! 

Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union sowie die nationale  
Agrarpolitik leisten auch nach der letzten Reform 2013 keinen substanziellen Beitrag, 
um dem anhaltenden Verlust der biologischen Vielfalt wirksam entgegenzutreten: 

 Erste Säule der GAP: Die Erwartungen an das Greening werden nach gegen-

wärtigem Kenntnisstand nicht erfüllt: Die Ökologischen Vorrangflächen entfalten 

kaum Mehrwert für die Biodiversität und gestalten sich in hohem Maße ineffizient. 

Der Schutz insbesondere des wertvollen Dauergrünlands ist weiterhin unzu-

reichend und die Anbaudiversifizierung zur Förderung der Biodiversität irrelevant. 

 Zweite Säule der GAP: Zwar ist der Europäische Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER) das wichtigste Instrument zur Finan-

zierung des Naturschutzes in der Agrarlandschaft sowie zur Umsetzung von 

Natura 2000. Jedoch wird in der Gegenüberstellung mit dem Finanzierungsbedarf 

des Naturschutzes eine erhebliche Finanzierungslücke deutlich. Diese entspricht  

einem Mehrfachen der tatsächlich vorgesehenen biodiversitätsrelevanten Aus-

gaben. Gleichzeitig ist das System der zweiten Säule mit seinen rigiden Kontroll-



2 

 

anforderungen für die Verwaltung immer weniger handhabbar und auch für Land-

wirtinnen und Landwirte immer unattraktiver, was sich gerade für den Naturschutz 

besonders negativ auswirkt. 

 Die Befunde verdeutlichen, dass es nur mit einer grundlegenden Neuaus-

richtung der europäischen und nationalen Agrarpolitik gelingen kann, den 

dargestellten Problemen effektiv zu begegnen. 

Eine solche Neuausrichtung ist nicht nur aus Naturschutzsicht erforderlich, sondern 
auch gesellschaftlich legitimiert: 

 Eine nicht standortgerechte bzw. nicht naturverträgliche Landbewirtschaftung 

kann aus volkswirtschaftlicher Perspektive beträchtliche Kosten verursachen; 

die Bereitstellung von ökologischen Leistungen durch die Landwirtschaft, die über 

die originären Versorgungsleistungen hinausgehen, würde dagegen erhebliche 

zusätzliche Nutzen erbringen. 

 Es ist belegt, dass für eine naturverträgliche Landwirtschaft grundsätzlich ein 

starker Rückhalt in der Bevölkerung besteht. 

Maximen für eine Neuausrichtung der Agrarpolitik ab 2020: 

 Konsequente Ausrichtung von Zahlungen an die Landwirtschaft am Gemeinwohl-

prinzip nach dem Grundsatz „Öffentliches Geld für öffentliche Leistungen“. 

Finanzielle Mittel in ausreichender Höhe sind hierfür bereitzustellen. 

 Schaffung von Anreizen für eine naturverträgliche, standortangepasste und damit 

nachhaltige Bewirtschaftung einschließlich der Sicherung von ökologischen Leis-

tungen bei drastischer Reduzierung des administrativen Aufwands und Vereinfa-

chung der Kontrollregelungen.  

 Sicherstellung eines Mindestmaßes an Biodiversität auch in Intensivregionen – 

u. a. durch konsequente Einhaltung eines zu optimierenden ordnungsrecht-

lichen Rahmens. 

Handlungsoptionen bis 2020, die unbedingt zu nutzen sind: 

 Einschränkung der Ökologischen Vorrangflächen (ÖVF) auf solche Typen, die 

einen eindeutigen Mehrwert für den Naturschutz erbringen. Unter dieser Prämisse 

sollte der ÖVF-Anteil von fünf auf sieben Prozent erhöht werden, um die 

Flächenwirksamkeit dieser Maßnahme zu erhöhen. 

 Deutliche Ausweitung der Definition von „umweltsensiblem“ Dauergrünland, 

um einen besseren Schutz wertvoller Dauergrünlandbestände zu erreichen: Sie 

muss mindestens die gesamte Natura 2000-Gebietskulisse sowie die organischen 

Böden und alle gefährdeten und gesetzlich geschützten Grünlandbiotoptypen  

sowie Grünlandflächen mit hohem Naturwert umfassen. Erforderlich ist darüber 

hinaus ein bundesweites vollständiges Umbruchverbot von Dauergrünland. 

 Konsequente Umsetzung der Möglichkeit einer Erhöhung des Umschichtungs-

satzes von der ersten in die zweite Säule der GAP auf die EU-rechtlich möglichen 

15 Prozent. 
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1 Naturschutz und Landwirtschaft:  

abhängig in beidseitigem Interesse 

Die Diskussion um die Weiterentwicklung 

der Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2020 

ist bereits jetzt in vollem Gange. In diesem 

Zusammenhang legt das Bundesamt für 

Naturschutz (BfN) mit dem „Agrar-Report 

2017“ wesentliche Daten und aktuelle  

Fakten zum Zustand der Biodiversität in 

der Agrarlandschaft vor, die überwiegend 

aus Forschungsvorhaben des BfN  

stammen. Sie unterstreichen aus Sicht 

des Naturschutzes eindringlich die von 

verschiedener Seite vorgebrachte Not-

wendigkeit eines grundlegenden Para-

digmenwechsels in der Gemeinsamen und 

nationalen Agrarpolitik. Gleichzeitig wird 

damit zur Mitte der Förderperiode insbe-

sondere auf die auf nationaler Ebene  

möglichen und erforderlichen Nachjustier-

ungen bis 2020 hingewiesen. 

Die Landwirtschaft ist aktuell mit einem 

Anteil von über 50 % die größte Flächen-

nutzerin in Deutschland. Zwangsläufig hat 

sie damit großen Einfluss auf den Zustand 

und die Entwicklung der biologischen  

Vielfalt sowie auf die Naturgüter wie  

Boden und Wasser. Darüber hinaus prägt 

sie nachhaltig das Bild unserer Kultur-

landschaften. Die Beziehung zwischen 

Landwirtschaft und Natur- und Umwelt-

schutz hat grundsätzlich mehrere  

Facetten, denn zwischen der Vielfalt der 

natürlichen Umwelt und landwirtschaft-

lichen Produktionsverfahren bestehen 

komplexe Beziehungen: 

 Einerseits ist die Landwirtschaft  

Bewahrerin einer vielfältigen Kultur-

landschaft mit diverser Flora und  

Fauna: 39 % der Natura 2000-

Gebiete, für die nach den Vorgaben 

der Europäischen Union (EU)  

besondere Schutzverpflichtungen  

gelten, werden von landwirtschaftlich 

genutzten Flächen (Acker und Grün-

land) eingenommen (RATHS et al. 

2006). Und auch unabhängig vom 

Vorhandensein eines Schutzstatus 

sind viele wertvolle Biotope sowie 

Pflanzen-, Pilz- und Tierarten im  

Offenland an eine bestimmte, in der 

Regel extensive landwirtschaftliche 

Nutzung gebunden (KLEIJN et al. 

2009; BFN 2015; LUICK et al. 2015; 

DÄMMRICH et al. 2016). Circa 13 % 

der in der aktuellen Roten Liste der 

gefährdeten Biotoptypen Deutsch-

lands bewerteten Biotoptypen sind  

direkt von der landwirtschaftlichen 

Nutzung abhängig (z. B. Äcker und 

Ackerbrachen) (FINCK et al. 2017).   

Die Landwirtschaft trägt auf vielfältige Weise zur 

Erhaltung der Kulturlandschaft bei. 
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 Die heutige Landwirtschaft ist ande-

rerseits aber auch Verursacherin  

negativer Auswirkungen auf die 

Schutzgüter des Natur- und Umwelt-

schutzes: Während die Landbewirt-

schaftung bis in die Mitte des 

20. Jahrhunderts zur Diversifizierung 

von Lebensräumen und damit zur 

Entstehung komplexer Agro-

Ökosysteme beigetragen hat, führt  

ihre moderne „industrialisierte“ Aus-

prägung bis heute zur Vereinheit-

lichung und Monotonisierung ganzer 

Landschaften mit erheblichen Aus-

wirkungen auf die Biodiversität und 

den Naturhaushalt. Von den unmittel-

bar nutzungsabhängigen Offenland-

biotoptypen gelten inzwischen etwa 

80 % als gefährdet (vgl. FINCK et al. 

2017). Weitere Lebensräume, wie 

Hochmoore, Röhrichte oder Wald- 

und Ufersäume bzw. Staudenfluren, 

werden durch die landwirtschaftliche 

Nutzung in der Umgebung zu-

nehmend beeinträchtigt. Bereits 1985 

beschrieb der Sachverständigenrat für 

Umweltfragen die durch die Landwirt-

schaft hervorgerufenen Umweltpro-

bleme in aller Deutlichkeit (SRU 

1985). Die Bilanz 30 Jahre später fällt  

ernüchternd aus. Das Konfliktfeld – 

insbesondere hinsichtlich der  

Biodiversität – hat nichts von seiner 

Virulenz eingebüßt (vgl. UBA 2015c; 

UBA 2017): Die Landbewirtschaftung 

stellt die „Hauptverursacher[in] für den 

großflächigen Rückgang der land-

schaftlichen und biologischen Vielfalt“ 

dar (HABER 2014: 2). 

 Die Landwirtschaft ist aber auch 

selbst Betroffene, und zwar gerade 

aufgrund des Verlustes der natür-

lichen Arten- und Lebensraumvielfalt 

sowie der dadurch verursachten Be-

einträchtigung von Ökosystemleistun-

gen, die sie zu einem Großteil selbst 

herbeigeführt hat. Beispiele sind etwa 

die Leistungen von Blütenbestäubern, 

von natürlichen Gegenspielern in der 

Schädlingsbekämpfung oder der Er-

halt der Bodenfruchtbarkeit. 

Eine nachhaltige Landwirtschaft ist  

unabdingbar zur Erzeugung gesunder 

Lebensmittel. Eine umweltgerechte Land-

wirtschaft produziert aber nicht nur 

Nahrungsmittel, sondern auch „Land-

schaft“, mit allen damit verbundenen Funk-

tionen wie intakten Böden, sauberem 

Wasser und ansprechenden Naturräumen 

als Basis für den Tourismus und die 

Erholung breiter Teile der Bevölkerung. 

Insofern sind sowohl die Gesellschaft als 

auch der Naturschutz auf eine funktions-

fähige Landwirtschaft angewiesen, die 

nachhaltig und naturverträglich wirt-

schaftet. Aus dieser komplexen Gemenge-

lage resultiert grundsätzlich eine 

besondere Verantwortung der Landwirt-

schaft in der Gesellschaft – aber 

umgekehrt auch eine Verantwortung der 

Gesellschaft für die Landwirtschaft. Sprich 

dafür, über die Ausgestaltung geeigneter 

politischer und wirtschaftlicher Rahmen-

bedingungen dafür Sorge zu tragen, dass 

Landwirtinnen und Landwirte faktisch 

überhaupt in die Lage versetzt werden, auf 

Fehlen Bestäuber in der Landschaft, so mindert 

dies auch die Erträge von bestäubungsabhängi-

gen Obst- und Kulturpflanzenarten. 
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großer Fläche nachhaltig und 

naturverträglich zu wirtschaften und 

insoweit wichtige und notwendige  

Leistungen für die Gesellschaft zu  

erbringen. Wesentliche Bedeutung kommt 

in diesem Zusammenhang der  

Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der  

Europäischen Union und ihrer nationalen 

Umsetzung zu. Sie ist auf der einen Seite 

zwar selbst bedeutende Treiberin der für 

Biodiversität und Umwelt kritischen  

Entwicklung in der Landwirtschaft (etwa 

FEINDT et al. 2017), hat aber auf der  

anderen Seite auch zentrale Bedeutung 

für die biodiversitätsgerechte Aus-

gestaltung einer naturverträglichen Land-

wirtschaft. Dies betont etwa auch die EU-

Biodiversitätsstrategie 2020 (vgl. 

KOM 2011a). Der vorliegende Report 

macht deutlich, dass die GAP in ihrer  

jetzigen Form nicht geeignet ist, eine 

umweltgerechte Landwirtschaft zu  

fördern, weshalb für die neue GAP-

Periode ab 2020 eine grundlegende 

Neuausrichtung erforderlich ist. 

Durch die Einbeziehung von Umwelt-

belangen in die GAP wurde bereits im 

Zuge mehrerer Reformschritte versucht, 

der Umweltzerstörung Einhalt zu gebieten 

und die Nachhaltigkeit der landwirtschaft-

lichen Ökosysteme zu stärken 

(KOM 2017a). Die letzte, im Jahr 2013 

beschlossene Reform der GAP stand 

sogar explizit unter der Maxime, eine 

„grünere“, das heißt natur- und umwelt-

verträglichere Agrarpolitik, umzusetzen, 

indem insbesondere eine obligatorische 

„Ökologisierungskomponente“ in die 

Direktzahlungen – das sogenannte 

„Greening“ – eingeführt wurde. Dessen 

Wirksamkeit gilt es zur Halbzeit der 

aktuellen Förderperiode kritisch zu 

beleuchten. Denn das politisch mögliche 

Zeitfenster für notwendige Anpassungen 

auf nationaler Ebene innerhalb der 

laufenden Förderperiode ist nur noch kurz 

offen und muss jetzt genutzt werden, um  

zumindest einige Verbesserungen in 

Richtung mehr Naturverträglichkeit zu 

erreichen. 

  

Monotone Ackerlandschaften sind eine häufige Folge der heutigen Landwirtschaft. 



6 

 

2 Die Situation der biologischen Vielfalt in der 

Agrarlandschaft 

Mit der Nationalen Strategie zur 

biologischen Vielfalt (NBS) hat die 

Bundesregierung 2007 eine umfangreiche 

Agenda zum Schutz und zur Entwicklung 

der Biodiversität in Deutschland aufgelegt 

(BMU 2007). Sie reicht in zahlreiche 

Politikfelder hinein und enthält eine nicht 

unerhebliche Anzahl an Zielen, die für  

Agrarlandschaften und die dort betriebene 

Landnutzung von Relevanz sind. Auch im 

Rahmen supra- und internationaler  

Verpflichtungen wurden Biodiversitätsziele 

formuliert, die unmittelbaren Bezug zur 

agrarischen Nutzung aufweisen. So fordert 

die Biodiversitätsstrategie der Euro-

päischen Union eine messbare Verbes-

serung des Erhaltungszustands von Arten 

und Lebensräumen, die von der Landwirt-

schaft abhängen oder von ihr beeinflusst 

werden (KOM 2011a). Die im Rahmen des 

internationalen Übereinkommens über die 

biologische Vielfalt (Convention on 

Biological Diversity, CBD) beschlossenen 

sogenannten „Aichi Targets“ verlangen 

von den Vertragsstaaten, dass alle durch 

die Landwirtschaft genutzten Flächen 

spätestens ab 2020 nachhaltig bewirt-

schaftet werden. Grundsätzlich umfasst 

der Begriff der biologischen Vielfalt oder 

Biodiversität neben der Diversität von 

Arten und von Ökosystemen auch die  

genetische Diversität (UN 1992). Im 

Folgenden bleiben Aspekte der 

sogenannten genetischen Ressourcen 

ausgeklammert, wenngleich auch hier 

massive Verluste zu verzeichnen sind  

(vgl. z. B. BMELV 2007). 

Die nachfolgenden Ausführungen werfen 

schlaglichtartig einen Blick auf die 

derzeitige Situation der biologischen Viel-

falt in der Agrarlandschaft und zeigen, 

dass die Lage tatsächlich in weiten Teilen 

dramatisch ist. Die unverminderte 

Tendenz zur Intensivierung der  

agrarischen Nutzung führt mit all ihren 

Facetten zu einer immer größeren  

Biodiversitätskrise, die mit den gegenwär-

tigen Mitteln offensichtlich nicht zu bewäl-

tigen ist und letztlich die Gesellschaft in 

mehrerlei Hinsicht teuer zu stehen kom-

men wird (s. hierzu auch Kap. 4.1). Dabei 

machen die negativen Einflüsse der 

Landwirtschaft auch vor Schutzgebieten 

nicht Halt, wie einschlägige Untersuchun-

gen belegen (VOGEL 2017; VISCHER-

LEOPOLD et al., in Vorb).  

In den Blick genommen wird im Folgenden 

die Situation der Arten (Kap 2.1) und 

Lebensräume (Kap. 2.2) des Offenlands. 

Aufgrund seiner hohen Bedeutung für den 

Naturschutz (vgl. auch BFN 2014a)  

wird das Grünlands und dessen aktuelle 

Situation abschließend gesondert betrach-

tet (Kap. 2.3). 

2.1 Zustand und Entwicklung der 
Artenvielfalt 

Zahlreiche der in Deutschland vor-

kommenden Arten sind auf landwirtschaft-

lich geprägte Lebensräume angewiesen 

(vgl. auch BFN 2015). Neben einem Groß-

teil der heimischen Farn- und Blütenpflan-

zen, die ihren Verbreitungsschwerpunkt im 

Grünland haben, gilt dies insbesondere 

auch für die von Ackerlebensräumen 

abhängigen Ackerwildkräuter sowie eine 

Vielzahl an Tierarten. Art, Umfang und 

Intensität der Nutzung ihrer Lebensräume 

sind die bestimmenden Faktoren für ihr 

langfristiges Überleben. Der Erhalt reich 

gegliederter Kulturlandschaften mit einem 

Mosaik natürlicher, naturnaher und mit 

geringem stofflichen und energetischen 

Input genutzter Lebensräume (s. auch 

Kap. 2.2) stellt insoweit einen der 

wesentlichsten Beiträge Mitteleuropas zur 

Erreichung der globalen Biodiversitätsziele 

dar (in diesem Sinne schon PLACHTER 

1999; HENNE et al. 2003). 

Die modernen landwirtschaftlichen Pro-

duktionsmethoden haben jedoch zu  

zunehmender Nutzungsintensität und in 
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der Folge – neben z. B. der Degradation 

von Böden und der Beeinträchtigung der 

Gewässer – zu einer kontinuierlichen 

Abnahme der Artenvielfalt geführt. Der 

früher in vielen Ackerlandschaften ver-

breitete und sogar massiv bekämpfte 

Feldhamster (Cricetus cricetus) wird  

in Deutschland inzwischen als „vom 

Aussterben bedroht“ eingestuft (MEINIG et 

al. 2009). Er gehört zu den promi-

nentesten Opfern einer großflächig  

intensiven Landwirtschaft (MEINIG et al. 

2014). Aber auch die Rote Liste für die 

Wirbellosen (BINOT-HAFKE et al. 2011) 

belegt, dass sich der negative  

Bestandstrend beispielsweise der auf  

Mager- und Trockenrasen vorkommenden 

Tagfalter-Arten oder der auf Mähwiesen, 

Magerrasen und Heiden vorkommenden 

Wildbienen ungebremst fortgesetzt hat 

(WESTRICH et al. 2011; REINHART & BOLZ 

2011; BFN 2015; s. auch Kap. 2.1.3).  

Der Zustand der Biodiversität in der  

Agrarlandschaft mit zum Teil eklatanten 

Bestandsrückgängen bei einer großen 

Vielzahl an Arten wird nachfolgend  

beispielhaft anhand der Ackerwildkräuter 

sowie der Agrarvögel und Insekten ver-

anschaulicht. Die Lage der Vögel in der 

Agrarlandschaft ist in diesem Zusammen-

hang insofern von besonderer Relevanz, 

als sie in den Indikator „Artenvielfalt  

und Landschaftsqualität“ einfließt, der  

einer der Kernindikatoren der Um-

setzungsberichte zur Nationalen Strategie  

zur biologischen Vielfalt und zur  

Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der 

Bundesregierung ist. Innerhalb dieses  

Gesamtindikators wird eine Auswahl  

von zehn Vogelarten auch zur Bewertung 

des Lebensraums „Agrarland“ heran-

gezogen (ACKERMANN et al. 2013; s. auch 

Kap.2.1.3). 

2.1.1 Beispiel: Ackerwildkräuter 

Von den auf Ackerstandorten vor-

kommenden rund 270 typischen Acker-

wildkrautarten (Segetalarten) in Deutsch-

land ist über ein Drittel gefährdet (BFN 

2015). Wissenschaftlichen Erhebungen 

zufolge nahm ihr regionaler Artenpool seit 

Mitte des letzten Jahrhunderts 

(1950/1960) im Durchschnitt um 23 % ab. 

Betrachtet man hierbei nur die Flächen im 

Feldinneren, sank die Anzahl der Arten 

sogar um 71 % (MEYER et al. 2014). 

Gleichzeitig ist ein extremer Rückgang der 

Populationsdichten verbliebener Arten 

festzustellen, der für viele ehemals  

charakteristische Segetalarten 95 % bis 

99 % beträgt (DOXA et al. 2012; MEYER et 

al. 2014). Früher verbreitete Arten, wie 

z. B. der Acker-Rittersporn (Consolida 

regalis), das Sommer-Adonisröschen 

(Adonis aestivalis) oder der Lämmersalat 

(Arnoseris minima), sind kaum noch zu 

finden und häufig nur noch Spezialistinnen 

und Spezialisten bekannt. 

Heute lassen sich auf den meisten Äckern 

im Feldinneren selten mehr als fünf bis 

sieben – i. d. R. gut an den 

Bewirtschaftungsrhythmus angepasste – 

Ackerwildkrautarten finden. Die noch vor-

handenen Segetalflora-Gemeinschaften 

sind verarmt und zeigen einen starken 

Rückgang spezialisierter Taxa bei 

relativer Zunahme oft herbizidtoleranter 

Generalisten unter den Ackerwildkräutern 

und -gräsern. Dieser dramatische Trend 

spiegelt die Vereinheitlichung der 

Anbausysteme und auch das erhöhte 

Nährstoffangebot der letzten Jahrzehnte 

Der Acker-Rittersporn zählt mittlerweile zu den 

selteneren Segetalarten in Deutschland. 
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wider (MEYER et al. 2014; zu weiteren 

nutzungsbedingten Ursachen vgl. z. B. 

MEYER et al. 2015).  

2.1.2 Beispiel: Vögel in der  

Agrarlandschaft 

Betrachtet man die Situation aller Brut-

vögel in Deutschland, so sind es eindeutig 

die Offenlandarten, die bei Weitem die 

größten Bestandsrückgänge aufweisen. 

Die langfristig negative Entwicklung der 

Bestände vieler – früher häufiger – Vögel 

der Agrarlandschaft ist für Deutschland gut 

belegt: Die Auswertung der Daten des 

nationalen Vogelschutzberichts 2013 (DIE 

BUNDESREGIERUNG 2013) zeigt, dass etwa 

die Hälfte der Vogelarten des landwirt-

schaftlich genutzten Offenlands eine 

Bestandsabnahme zwischen Mitte der 

1980er Jahre und 2009 aufweist (vgl. z. B. 

WAHL et al. 2015).  

Zwei typische Beispiele für Arten, bei 

denen sich über den für den nationalen 

Vogelschutzbericht 2013 betrachteten 

Zeitraum (1998 - 2009) die Situation 

weiterhin deutlich verschlechtert hat, sind 

die Feldlerche (Alauda arvensis) und die 

Goldammer (Emberiza citrinella). Mehrere 

Arten zeigten nach vorhergehenden 

deutlichen Rückgängen zwar nur noch 

leichte Abnahmen und stabilisierten sich 

bis 2009 auf einem allerdings sehr 

niedrigen Niveau. Hierzu zählen bei-

spielsweise das Braunkehlchen (Saxicola 

rubetra) oder das Rebhuhn (Perdix 

perdix). Beide Arten gingen in den Folge-

jahren jedoch nochmals weiter im Bestand 

zurück. Und für beide Arten waren zuvor 

dramatische Bestandsabnahmen erfolgt: 

Sie betrugen 63 % beim Braunkehlchen 

zwischen 1990 und 2013 und beim Reb-

huhn 84 % zwischen 1990 und 2015 (vgl. 

DDA 2017); in Europa gingen seit dem 

Jahr 1980 die Bestände sogar um 94 % 

zurück (GOTTSCHALK & BEEKE 2014). 

Damit stellt das Rebhuhn den „traurigen 

Rekordhalter“ (ebd.: 95) der insgesamt 

besorgniserregenden Entwicklung der 

Vogelarten in der Agrarlandschaft dar. 

Besonders prekär ist in diesem Zu-

sammenhang die Situation der typischen 

Grünland bewohnenden Vogelarten. Bei 

fünf von sieben Arten nahmen zwischen 

Mitte der 1980er Jahre und 2009 die  

Bestände ab; dies gilt in besonderem  

Maße für Limikolenarten, wie die Ufer-

schnepfe (Limosa limosa), die Bekassine 

(Gallinago gallinago) oder den  

Kampfläufer (Philomachus pugnax). 

Neben dem Lebensraum gibt auch der 

Neststandort Hinweise darauf, worin die 

Ursachen für die beobachteten Bestands-

veränderungen zu suchen sind. Hohe  

Anteile im Bestand rückläufiger Arten sind 

bei den Bodenbrütern zu verzeichnen, wie 

der Uferschnepfe und der Feldlerche 

(s. o.) oder dem Kiebitz (Vanellus vanel-

lus): Die Bestände des Kiebitz sind 

zwischen 1990 und 2013 um 80 %  

zurückgegangen, bei der Uferschnepfe um 

61 % und bei der Feldlerche um 35 % 

(DIE BUNDESREGIERUNG 2017). 

Insgesamt hat sich die Situation in der 

Agrarlandschaft zwischen 1998 und 2009 

nur punktuell für wenige Vogelarten 

verbessert. Dies gilt etwa für den 

Raubwürger (Lanius excubitor) und die 

Großtrappe (Otis tarda), die Gegenstand 

gezielter Artenhilfsmaßnahmen für 

hochgradig bedrohte Arten waren (vgl. 

auch GRÜNEBERG et al 2015). 

Der Trend zu einem derart drastischen 

Rückgang der Agrarvögel ist im Übrigen 

auch auf europäischer Ebene festzustellen 

(vgl. Abb. 1):  

Nicht nur die Feldlerche verzeichnet Bestands-

rückgänge. 
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Die Vogelpopulationen in der Agrar-

landschaft der Europäischen Union gingen 

zwischen 1980 und 2010 um rund 300 

Millionen Brutpaare zurück (DRÖSCH-

MEISTER et al. 2012). Der europäische 

Farmland Bird Index, der regelmäßig vom 

European Bird Census Council (EBCC) 

fortgeschrieben wird und sich aus den 

Bestandstrends von Vogelarten der Agrar-

landschaft zusammensetzt, zeigt zwischen 

1980 und 2014 eine Abnahme auf 43 % 

des Ausgangswertes (EBCC 2017).  

Die Rückgänge der Vögel der Agrarland-

schaft lassen sich zurückführen auf eine 

intensivierte Nutzung der Flächen, den 

Wegfall von Ackerbrachen, vergrößerte 

Ackerschläge und fehlende Randstreifen. 

Aber auch auf eine Reduzierung der 

Kulturartenvielfalt sowie die über die Jahre 

hinweg verstärkte Dominanz einzelner, 

intensiv geführter Kulturarten (häufig 

zulasten des extensiveren sommer-

annuellen Anbaus) und den zunehmenden 

Anbau von Energiepflanzen, insbesondere 

Mais, zeitgleich mit häufigem  

Grünlandumbruch (WAHL et al. 2011;  

LEUSCHNER et al. 2014; WAHL et al. 2015).  

Parallel zu den Lebensraumver-

änderungen hat sich für viele Vogelarten 

auch das Nahrungsangebot verringert. 

Wiederum machen Auswertungen der 

Bestandsangaben des nationalen Vogel-

schutzberichts 2013 deutlich, dass bei 

Arten, die während der Brutzeit vor-

wiegend Kleininsekten und Spinnen 

fressen, besonders starke Bestandsrück-

gänge zu beobachten sind. Beim 

Vergleich des langfristigen 25- und des 

kurzfristigen 12-Jahrestrends zeigt sich, 

dass immer mehr Arten dieses 

Ernährungstyps in ihren Beständen 

zurückgehen: Während bei Betrachtung 

des Bestandstrends über 25 Jahre etwa 

ein Drittel der Vogelarten einen Rückgang 

aufweist, sind es über den kürzeren Zeit-

raum bereits fast die Hälfte der Arten 

(s. auch Abb. 2).  

Abb. 1: Absolute Bestandszahlen und prozentuale  

Bestandsabnahmen ausgewählter Vogelarten der  

Agrarlandschaft auf europäischer Ebene.  

Quelle: DRÖSCHMEISTER et al. (2012). 



10 

 

Es ist davon auszugehen, dass diese 

Entwicklung in hohem Maße auf den sich 

ausweitenden Einsatz von Pflanzen-

schutzmitteln zurückzuführen ist (UBA 

2012; BVL 2016). Ergänzend belegt eine 

Studie aus den Niederlanden (HALLMANN 

et al. 2014), dass in Regionen mit be-

sonders hohen Konzentrationen des 

Insektizids Imidacloprid die Bestände 

insektenfressender Vogelarten der Agrar-

landschaft seit Mitte der 1990er Jahre am 

stärksten zurückgingen. Die beteiligten 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

schließen daraus, dass der Einfluss dieses 

1994 in den Niederlanden eingeführten 

und am häufigsten genutzten Insektizids 

aus der Gruppe der Neonikotinoide weit-

aus größer ist, als bislang beschrieben. 

Die Verringerung des Nahrungsangebotes 

für Vögel durch den Einsatz von 

Pestiziden findet unmittelbar eine 

Parallelität in den Bestandsrückgängen 

der Insektenfauna (s. Kap. 2.1.4). 

Abb. 2: Brutbestandsentwicklung über 25 Jahre (oben) bzw. 12 Jahre (unten) von 192 Vogel-

arten, die sich zur Brutzeit überwiegend von tierischer Nahrung ernähren, differen-

ziert nach dem überwiegenden Beutespektrum der Altvögel. Bei der Interpretation ist 

die unterschiedliche Artenzahl innerhalb der Kategorien zu berücksichtigen.  

Quelle: WAHL et al. (2015). 
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2.1.3 Exkurs: Indikator „Artenvielfalt 

und Landschaftsqualität“ 

Die Bestände repräsentativer Vogelarten 

zeigen stellvertretend die Entwicklung der 

Artenvielfalt an und erlauben Rück-

schlüsse auch auf die Landschaftsqualität. 

Dies macht sich der bundesweite Indikator 

„Artenvielfalt und Landschaftsqualität“ 

zunutze, mit dem die Bundesregierung 

den Zustand von Natur und Landschaft 

unter dem Einfluss vielfältiger Nutzungen 

auf der gesamten Fläche Deutschlands in 

zusammenfassender Form bewertet. 

Anhand der Bestandsgrößen von derzeit 

51 ausgewählten repräsentativen Brut-

vogelarten wird auch die Eignung der 

Landschaft als Lebensraum indiziert: 

Steigt diese für die ausgewählten 

Indikatorvogelarten und nimmt damit  

verbunden ihr Brutbestand zu, so ist  

davon auszugehen, dass auch andere 

Tier- und Pflanzenarten profitieren und 

sich insgesamt eine reicher gegliederte, 

vielfältigere Landschaft entwickelt bzw. die 

Landnutzung nachhaltig und naturverträg-

lich erfolgt. Die jeweiligen Teilindikatoren 

erlauben differenzierte Aussagen zu den 

wichtigsten Hauptlebensraum- und Land-

schaftstypen. Aus ihnen wird schließlich 

der Gesamtindikator errechnet. 

Im Jahr 2013, dem bislang letzten 

Berichtsjahr, lag der Gesamtindikator bei 

68 % des Zielwerts und zeigte über die 

letzten zehn Berichtsjahre einen statistisch 

signifikanten Trend weg vom Zielwert 

(DIE BUNDESREGIERUNG 2016a). Dieser 

negative Trend des Gesamtindikators ist 

maßgeblich durch die besorgniserregende 

Entwicklung des Teilindikators für das 

Agrarland beeinflusst (vgl. Kap. 2.1.2), der 

2013 lediglich bei 59 % des Zielwerts lag 

und über den Zeitraum der letzten zehn 

betrachteten Jahre hinweg ebenfalls einen 

statistisch signifikanten Trend weg vom 

Zielwert zeigte (vgl. Abb. 3). 

 

 

Abb. 3: Teilindikator „Agrarland“ des Indikators „Artenvielfalt und Land-

schaftsqualität“. Der Teilindikator umfasst folgende Arten: Rotmilan,  

Kiebitz, Uferschnepfe, Steinkauz, Neuntöter, Heidelerche, Feldlerche, 

Braunkehlchen, Grauammer, Goldammer. Quelle: BMUB (2015a). 
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2.1.4 Beispiel: Insekten 

Auch der Gesamtbestand der Insekten 

in Deutschland hat in den letzten drei 

Jahrzehnten deutlich abgenommen. Die 

Rote Liste der Wildbienen belegt beispiels-

weise, dass von den ca. 560 Wildbienen-

arten inzwischen 41 % als bestands-

gefährdet einzustufen sind (WESTRICH et 

al. 2011). Außer den Bestandsrückgängen 

der Insektenpopulationen ist allerdings 

auch ein Verlust von Insektenarten zu 

verzeichnen. Beides führt zwangsläufig 

auch zu einem Rückgang der Insektenbio-

masse, der in Agrarlandschaften be-

sonders ausgeprägt ist. Selbst in Natur-

schutzgebieten macht dieser Trend nicht 

Halt. Dort konnte im Rahmen ver-

schiedener Studien eine Abnahme der 

Insektenbiomasse um 80 % festgestellt 

werden (SORG 2013; SCHWENNINGER & 

SCHEUCHL 2016). Im Rahmen einer Unter-

suchung zu den Schwebfliegen wurden 

beispielsweise von 1989 bis 2014 Rück-

gänge der Artenzahlen zwischen 30 % 

und 70 % gemessen, die Individuen-

verluste lagen sogar zwischen 70 % und 

96 % (SSYMANK, unveröff.). Die Einflüsse 

der Landwirtschaft sind dabei selbst in 

Schutzgebieten beträchtlich: Sowohl 

direkt angrenzend als auch innerhalb 

dieser Gebiete wird in großem Umfang 

Landwirtschaft betrieben, ohne dass etwa 

bekannt ist, welche Pflanzenschutzmittel 

(einschließlich der Neonikotinoide) in 

welchem Umfang ausgebracht werden. 

Der Rückgang der Insekten wirkt sich 

– wie bereits in Kap. 2.1.2 angedeutet – 

zum einen unmittelbar auf die Bestände 

anderer Artengruppen aus, da sie die 

Nahrungsgrundlage nicht nur für Vögel, 

sondern z. B. auch für Fledermäuse oder 

Kleinsäuger darstellen und damit wichtige 

Bausteine der gesamten Nahrungskette 

bilden. Der Rückgang der Insekten hat 

aber darüber hinaus Auswirkungen auf 

unsere Wild- und Nutzpflanzen, wobei 

letztere zu über 80 % (WILLIAMS 1994) 

insektenbestäubt sind. Insofern wirkt sich 

der Verlust bei den Insekten letztlich auch 

auf unsere Lebensgrundlagen aus (s. 

hierzu auch Kap. 4.1.1) 

Die Intensivierung der Landwirtschaft führt 

u. a. zu einer Strukturverarmung der 

Landschaft, so dass viele Insekten ihre 

Nahrungsgrundlagen und Habitate 

verlieren (DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR 

ENTOMOLOGIE 2016; NUß 2016; ANONYMUS 

2016). Der großflächige Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln, die Einengung 

der Feldfruchtfolge, die Homogenisierung 

und Vergrößerung der Schläge, die 

Erntemethoden sowie das Nährstoffüber-

angebot und die damit verbundenen 

Auswirkungen auf die Pflanzenarten-

diversität sind einige wesentliche Einfluss-

faktoren. Zusätzlich zum Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln in Folge eines 

Die Zahl der Insekten hat in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland deutlich abgenommen. 
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Schädlingsbefalls muss besonders der 

Einsatz hochwirksamer Pflanzenschutz-

mittel, die bereits als Saatgutbeize prophy-

laktisch Anwendung finden, kritisch 

gesehen werden. Dies widerspricht den 

Prinzipien der integrierten Schädlings-

bekämpfung (KOM 2009). Hier stehen 

besonders wiederum die Neonikotinoide in 

der Kritik, die eine neue Generation 

systemischer Pestizide darstellen und 

neurotoxisch wirken. Sie haben einen 

massiven Einfluss auf „Nicht-

Zielorganismen”, die essentielle Ökosys-

temleistungen (s. auch Kap. 4.1) erbringen 

(BIOTAS et al. 2016). 

 

Zusammenfassung 

Der viel beklagte „Artenschwund“ in der Agrarlandschaft beinhaltet 

häufig eklatante Bestandsrückgänge sowie ein lokales oder 

regionales Verschwinden von Arten. Dies wird an den Beispielen der 

Ackerwildkräuter und der Vögel der Agrarlandschaft deutlich. Was die 

derzeit viel diskutierte Entwicklung der Insektenpopulationen betrifft, 

lassen die überproportionalen Bestandsrückgänge bei den 

Kleininsekten und Spinnen fressenden Vogelarten indirekt auf einen 

Rückgang der Nahrungsbiomasse schließen. Auch verschiedene 

weitere Studien belegen dramatische Rückgänge bei den Biomassen 

der Insekten in der Kulturlandschaft. Unter allen regelmäßig 

bewerteten terrestrischen Lebensraumbereichen ist die Artenvielfalt 

in der Agrarlandschaft am stärksten rückläufig, bei anhaltend weiter 

negativem Trend, was Rückschlüsse auch auf die Landschaftsqualität 

zulässt. 

2.2 Zustand und Entwicklung der 
Lebensraumvielfalt 

Bereits die Betrachtung der Situation der 

Artenvielfalt in der Agrarlandschaft im vor-

hergehenden Kapitel ermöglicht Rück-

schlüsse auf den Zustand der dortigen 

Lebensräume. Dies wird nachfolgend aus 

zwei unterschiedlichen Blickwinkeln weiter 

vertieft. Herangezogen werden hierzu zum 

einen die aktuelle Rote Liste der  

gefährdeten Biotoptypen Deutschlands 

(FINCK et al. 2017), zum anderen die  

Ergebnisse des sogenannten High Nature 

Value Farmland- (HNV-)Monitorings, in 

dessen Fokus speziell der Anteil der 

Landwirtschaftsflächen mit hohem Natur-

wert an der gesamten Agrarfläche steht 

(u. a. BENZLER et al. 2015). Der diesen 

Anteil abbildende HNV-Indikator stellt  

einen zentralen Basisindikator zur 

Evaluierung von Maßnahmen im Rahmen 

der zweiten Säule der Agrarpolitik (s. auch 

Kap. 3) dar und steht somit in engem  

Zusammenhang mit der Frage, welcher 

Stellenwert der Agrarpolitik in Bezug auf 

die Situation der Biodiversität in der  

Agrarlandschaft zukommt. 

2.2.1 Biotoptypen 

Die aktuelle Rote Liste der Biotoptypen 

Deutschlands beurteilt insgesamt 863 Bio-

toptypen hinsichtlich ihrer Gefährdung: 

Gut 65 % dieser Biotoptypen weisen ein 

unterschiedlich hohes Verlustrisiko auf 

oder sind sogar bereits „vollständig  

vernichtet“ (FINCK et al. 2017, vgl. Abb. 4).  
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Dabei zeigt die Gruppe der Offenlandbio-

toptypen, zu denen insbesondere auch die 

unterschiedlichen durch landwirt-

schaftliche Nutzungsformen geprägten 

Biotoptypen zählen, ein überproportional 

hohes Verlustrisiko: In dieser Gruppe sind 

70 % als gefährdet einzustufen, wobei 

mehr als 40 % hohen bis sehr hohen 

Rote-Liste-Kategorien (Kat. „1!“ bis „2“) 

zuzurechnen sind. 

Differenziert man innerhalb der Offenland-

biotoptypen weiter nach Biotoptypengrup-

pen „überwiegend mit landwirtschaftlicher 

Nutzung“ und Biotoptypengruppen „über-

wiegend ohne landwirtschaftliche  

Nutzung“ ergibt sich ein noch 

eindeutigeres Bild: Etwa 13 % der 109 

bewerteten Biotoptypen sind direkt von 

landwirtschaftlicher Nutzung abhängig, 

und von diesen nutzungsabhängigen Bio-

toptypen gelten insgesamt etwa 80 % als 

gefährdet. Ein besonders hohes Verlustri-

siko besteht für Grünland-Biotoptypen (vgl. 

Abb. 5, s. auch Kap. 2.3). Allerdings sind 

auch insgesamt 55 % der Acker-

Biotoptypen gefährdet. Mit Ausnahme der 

Intensiväcker, die aber flächenmäßig den 

größten Anteil aufweisen, besitzen alle 

agrarischen Biotoptypen ein vergleichs-

weise hohes Verlustrisiko. Akut von voll-

ständiger Vernichtung bedroht sind 

Extensiv-Äcker mit vollständiger Segetal-

vegetation (vgl. Kap. 2.1.1). Aber auch 

Ackerbrachen auf Kalk-, Silikat- oder 

Sandböden sind gefährdet bis stark ge-

fährdet.  
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Quelle: FINCK et al. (2017). 
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Auch einige weitere Offenlandbiotoptypen, 

wie Hochmoore, Röhrichte oder Saum-

biotope/Staudenfluren, die durch die land-

wirtschaftliche Nutzung in ihrer Umgebung 

– z. B. durch Stoffeintrag oder Wasserre-

gulierung – indirekt beeinflusst sein  

können, sind gefährdet. Insgesamt wird 

die Gefährdungssituation für diese  

nutzungsunabhängigen Offenlandtypen 

mit „nur“ ca. 57 % allerdings deutlich 

günstiger bewertet als für die unmittelbar 

nutzungsabhängigen Typen. 

Dass sich die Gefährdungssituation der in 

hohem Maße durch die Landwirtschaft 

direkt oder indirekt beeinflussten  

Offenlandbiotope in den letzten Jahren  

insgesamt aber wesentlich verschärft hat, 

wird deutlich, wenn man die langfristig  

gefährdeten Biotoptypen herausgreift und 

deren aktuelle Bestandsentwicklung (die 

Entwicklung der letzten 10 Jahre und eine 

Prognose für die nähere Zukunft)  

betrachtet (vgl. Abb. 6). 
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abnehmend stabil zunehmend Daten unklar/Einstufung nicht sinnvoll

Auch hier zeigt sich, dass die Entwick-

lungstendenz im Offenland im Vergleich 

zu anderen Bereichen nicht nur ohnehin 

am schlechtesten ist, sondern dass zu-

sätzlich noch eine Verschlechterung  

gegenüber der letzten, 2006 durchge-

führten Bewertung stattgefunden hat.  

Diese aktuelle Entwicklung ist hochgradig 

alarmierend. Sie ist zum einen durch die 

teilweise dramatische Situation der  

Grünlandbiotope bedingt (s. Kap. 2.3). 

Zum anderen aber ist sie insbesondere 

auch darauf zurückzuführen, dass vor 

allem die extensiver genutzten, sich oft 

durch geringere Nährstoffgehalte aus-

zeichnenden Offenlandbiotope in starkem 

Maße durch Nährstoffimmissionen aus der 

Luft – vor allem Stickstoff, der als ein 

Schlüsselparameter für die Arten-

zusammensetzung in Ökosystemen gilt – 

beeinträchtigt werden.  

Viele gefährdete Biotoptypen und  

Pflanzenarten weisen eine niedrige  

Toleranz gegenüber erhöhten Nährstoff-

einträgen auf und werden vor allem bei 

erhöhter Stickstoffverfügbarkeit anfälliger 

für Stressoren. Die Folge ist eine  

Verschiebung des Artenspektrums und der 

Verlust von Biodiversität (BOBBINK et al. 

2010; UBA 2015a; UBA 2015b). Viele  

oligotrophe (nährstoffarme) Lebensraum- 

und Biotoptypen sind daher hochgradig 

durch zu hohe aus der Atmosphäre oder 

aus angrenzenden Flächen stammende 

Abb. 6: Vergleich der aktuellen Entwicklungstendenzen (TE; Bezugszeitraum +/- 10 Jahre) der 

national langfristig gefährdeten Biotoptypen 2006 (jeweils obere Balken) und 2017 (je-

weils untere Balken). (nG = nationale Langfrist-Gefährdung; Bezugszeitraum biotoptypenab-

hängig 50 - 150 Jahre). Quelle: FINCK et al. (2017). 
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Stickstoffeinträge gefährdet. Auf globaler 

Ebene sind überhöhte Stickstoff-

immissionen einer der fünf Hauptgründe 

für die Gefährdung der Biodiversität insge-

samt (SALA et al. 2000), weswegen auch 

der Sachverständigenrat für Umweltfragen 

dieses auch für Deutschland drängende 

Problem in seinem Sondergutachten 2015 

aufgegriffen hat (SRU 2015). In Deutsch-

land sind beispielsweise die sogenannten 

Critical Loads, durch die Empfindlichkeiten 

von natürlichen und naturnahen  

Ökosystemen gegenüber den Einträgen 

von Luftschadstoffen charakterisiert  

werden, bei den meisten Offenland-

Lebensraumtypen der Fauna-Flora-Habitat 

(FFH)-Richtlinie bereits überschritten.  

Aufgrund des von der FFH-Richtlinie für 

die darin aufgeführten Lebensräume  

EU-rechtlich vorgegebenen Verschlecht-

erungsverbots ist daher ein aktives  

Handeln der Mitgliedstaaten geboten, also 

hier auch auf nationaler Ebene der Bun-

desrepublik Deutschland. Der Anstieg des 

reaktiven Stickstoffs in der Umwelt 

wiederum ist zu einem Großteil durch die 

Landwirtschaft verursacht und insbeson-

dere eine Folge regional überhöhter Tier-

bestände sowie der Zunahme des Einsat-

zes von Ammonium-Düngern.  

Nur ein einziger Biotoptyp im Offenland 

zeigt aktuell eine zunehmende Tendenz. 

Es handelt sich um „degenerierte Heiden 

auf sandigen oder Silikat-Böden mit  

Gehölzaufkommen“. Dieser „eigentlich“ 

halboffene Typ ist nach Nutzungsaufgabe 

bzw. durch fortschreitendes Sukzessions-

aufkommen aus vorwiegend offenen  

Heiden hervorgegangen, die selbst infolge 

des Rückgangs traditioneller Land-

nutzungsformen deutlich abnehmen.  

Insofern ist die aktuelle Zunahme von  

Heiden mit Gehölzaufkommen eher ein 

Beispiel für die Entwicklung von traditionell 

genutzten, größtenteils offenen, struktur-

reichen Lebensraumtypen in gehölzge-

prägte Biotoptypen und steht damit gleich-

zeitig für den Verlust einer strukturreichen, 

extensiv genutzten Kulturlandschaft. 

2.2.2 Landwirtschaftsflächen 

mit hohem Naturwert 

Das Monitoring der Landwirtschaftsflächen 

mit hohem Naturwert oder High Nature 

Value Farmland (HNV)-Monitoring stellt 

ein im Jahr 2009 etabliertes Dauer-

beobachtungsprogramm dar, mit dem 

bundesweit regelmäßig diejenigen 

Biotoptypen und Landschaftselemente in 

der Agrarlandschaft erhoben werden, die 

sich durch eine extensivere Nutzung bzw. 

größere biologische Vielfalt als bei  

üblicher intensiver Nutzung auszeichnen. 

Diese werden auf zurzeit etwa 1.300 über 

ganz Deutschland verteilten Stichproben-

flächen in einem Vierjahresturnus erfasst. 

Die Ergebnisse werden auf die Bundes- 

und die Länderebene hochgerechnet und 

müssen regelmäßig an die  

EU-Kommission berichtet werden. Die 

Einstufung der HNV-Flächen und 

-elemente erfolgt in drei Qualitätsstufen 

von I (sehr hoher Naturwert) bis III (mäßig 

hoher Naturwert). 

Zwischen 2009 und 2015 sanken der  

Gesamtwert des Indikators und damit der 

Anteil der Landwirtschaftsflächen mit  

hohem Naturwert kontinuierlich von ca. 

13 % auf gut 11 % an der gesamten  

Agrarlandschaftsfläche. Das entspricht 

absolut gesehen einem Rückgang der für 

die Biodiversität wichtigen Landwirt-

schaftsflächen von knapp 13 % in nur 

sechs Jahren. 

Anhaltend hohe Einträge von Stickstoff in Ökosys-

teme sind eine Gefahr für die biologische Vielfalt. 
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Artenreiches Grünland stellt mit über 40 % 

die wichtigste Einzelkomponente der HNV-

Farmland-Kulisse dar und spielt quantitativ 

die größte Rolle bei der Betrachtung der 

absoluten Verluste (s. hierzu auch 

Kap. 2.3) Die proportional höchsten  

Verluste wiesen im betrachteten Zeitraum 

jedoch Äcker und Brachflächen auf.  

Dagegen blieb der Anteil von Landschafts-

elementen, wie Bäumen, Hecken,  

Feldgehölzen, Gräben etc., die etwa ein 

Drittel der HNV-Farmland-Kulisse aus-

machen, im selben Zeitraum stabil. 

Schlüsselt man nach Qualitätsstufen auf

(vgl. Abb. 7), so ist erkennbar, dass vom 

Rückgang weniger die Flächen der  

Qualitätsstufen I und II betroffen sind,  

auf denen in der Regel qualitativ  

anspruchsvollere Agrarumwelt- oder  

Vertragsnaturschutzmaßnahmen umge-

setzt werden. Den stärksten Rückgang 

verzeichnen vielmehr die Flächen der 

niedrigsten Qualitätsstufe III, die gerade 

noch nicht mit der ansonsten üblichen In-

tensität bewirtschaftet werden, oft aber 

auch keinem Schutzstatus bzw.  

entsprechenden Fördermaßnahmen unter-

liegen (BENZLER et al. 2015). 

Abb. 7: Entwicklung des Indikator-Gesamtwerts und der einzelnen HNV-

Qualitätsstufen von 2009 bis 2015. Quelle: BFN (2016, verändert). 
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Nach den Ergebnissen des HNV-

Monitorings scheint die Erhaltung von 

Landschaftselementen wenigstens im 

kurzfristigen Maßstab zu gelingen. Die 

Resultate decken aber eine zentrale 

Schwachstelle der derzeitigen Agrar-

umweltförderung auf: Ganz offenkundig 

sind die Ansätze, in der Agrarlandschaft 

wenigstens eine Minimalkulisse von Nutz-

flächen aufrecht zu erhalten, die ein 

Mindestmaß an Biodiversität aufweisen, 

derzeit weitgehend erfolglos (BENZLER et 

al. 2015), obwohl beispielsweise im Jahr 

2013 fast 32 % der landwirtschaftlichen 

Nutzfläche durch Agrarumweltmaß-

nahmen (AUKM) erreicht wurden (UBA 

2017 in Verbindung mit DESTATIS 2014). 

Dass es dennoch nicht gelingt, das o. g. 

Minimalziel für die Agrarlandschaft zu 

erreichen, ist ein Indiz für den Umstand, 

dass nur ein geringerer Teil der Agrarum-

weltmaßnahmen tatsächlich unmittelbar 

biodiversitätsrelevant ist (vgl. Kap 3.2). 

 

 

Zusammenfassung 

In der Zusammenschau verdeutlichen die Ergebnisse der aktuellen 

Roten Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands und des HNV-

Monitorings wertvoller Landwirtschaftsflächen, dass auch auf der 

Ökosystemebene die Biodiversität in der Agrarlandschaft auf breiter 

Fläche stark rückläufig ist. Unter Druck geraten zunehmend „mittlere“ 

Flächen, die noch nicht in der üblichen Intensität bewirtschaftet 

werden und keiner Schutz- oder Förderkulisse zuzuordnen sind. 

Gerade in intensiv bewirtschafteten Gebieten mit knapper Fläche und 

hohen Bodenpreisen hat der Naturschutz zunehmend 

Schwierigkeiten, in der Fläche präsent zu bleiben. Mithilfe der 

momentan vorhandenen einschlägigen Förderinstrumente lässt sich 

auf diese Weise in der Agrarlandschaft nicht einmal ein 

Mindestniveau an biologischer Vielfalt aufrechterhalten. 

 

2.3 Zustand und Entwicklung des 
Grünlands 

Das Grünland macht mit einer Gesamt-

fläche von rund 5 Millionen Hektar mehr 

als ein Drittel der landwirtschaftlich  

genutzten Fläche in Deutschland aus. Es 

ist aber nicht nur aufgrund seiner  

Flächenausdehnung ein prägendes 

Element der Agrarlandschaft, sondern ihm 

kommt auch für den Erhalt der bio-

logischen Vielfalt insgesamt sowie für die 

Erbringung vielfältiger Ökosystem-

leistungen (s. auch Kap. 4.1) eine über-

ragende Bedeutung zu: Über ein Drittel 

aller heimischen Farn- und Blütenpflanzen 

haben ihr Hauptvorkommen im Grünland, 

von den in Deutschland gefährdeten Arten 

der Farn- und Blütenpflanzen sind es  

sogar rund 40 % (BFN 2009; BFN 2014a; 

GEROWITT 2014). Bestimmte langjährig 

extensiv genutzte Grünlandausprägungen 

wie die Kalkmagerrasen gehören zudem 

zu den artenreichsten Biotoptypen Mittel-

europas (DIERSCHKE & BRIEMLE 2002). 

Schließlich bietet das Grünland eine große 

Vielfalt an Lebensräumen für die Tierwelt 

mit einer zum Teil sehr engen Wechsel-

beziehung zwischen Flora und Fauna. 

Insofern spielt der Erhalt des artenreichen 

Grünlands für die Erreichung der 

nationalen, supra- und internationalen 
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Biodiversitätsziele eine ganz wesentliche 

Rolle.  

2.3.1 Quantitative Aspekte 

Bereits im Grünland-Report des BfN (BFN 

2014a) wurde der massive Rückgang der 

Grünlandfläche seit Anfang der  

Jahrtausendwende in Deutschland 

thematisiert. Im Gegensatz zur 

allgemeinen Definition von „Grünland“ als 

anthropogen geprägtem Grasland gelten 

im Landwirtschaftssektor Flächen als 

Dauergrünland, die zum Anbau von Gras 

oder Grünfutter genutzt werden und seit 

mindestens fünf Jahren nicht Bestandteil 

der Fruchtfolge waren (vgl. LWK NIEDER-

SACHSEN 2016; LKSH 2017). Dies gilt 

auch im Falle einer Neuansaat der Fläche 

(EUGH 2014). Das Bundesministerium für 

Ernährung und Landwirtschaft geht für 

den Zeitraum 1993 bis 2013 von einem 

Rückgang des Dauergrünlands in 

Deutschland um ca. 630.000 Hektar aus 

(BMEL 2015b; vgl. auch STATISTISCHES 

BUNDESAMT 2013). Je nach verwendeter 

Flächenstatistik sind jedoch Abweich-

ungen hinsichtlich der erhobenen Daten 

zu erkennen (vgl. auch Abb. 8), die 

zum Teil durch die wechselnden

Definitionen hinsichtlich der Beihilfefähig-

keit von Flächen und dadurch entstehende 

hohe Flächendynamiken begründet sind 

und somit nicht zwangsläufig die realen 

Gegebenheiten abbilden (RÖDER 2017). 

Der Verlust an Dauergrünlandfläche in der 

Vergangenheit mit allen Konsequenzen 

etwa bezogen auf die Reduzierung von 

Ökosystemleistungen ist eindeutig.  

Aktuelle Datenerhebungen zum Dauer-

grünland zeigen aber, dass sich auf  

Bundesebene sein Flächenanteil nach 

2011 weitgehend stabilisiert hat (RÖDER 

2017). Zwar bestehen regional große  

Unterschiede, allerdings ist im Gesamt-

trend eine Verlangsamung, wenn nicht gar 

ein Stopp hinsichtlich der Flächen-

abnahme ablesbar (vgl. auch Abb.8a). 

Dies kann zum einen darauf zurückgeführt 

werden, dass in der letzten GAP-

Förderperiode auf Bundesland-Ebene ein 

Rückgang des Grünlands bis zu einem 

Maximalwert von 5 % zulässig war und bei 

dessen Überschreiten die betroffenen 

Bundesländer EU-rechtlich verpflichtet 

waren, Verordnungen zum Schutz des 

Dauergrünlands zu erlassen. Dies hatte 

etwa in Schleswig-Holstein eine Zunahme 

der Grünland-Anteile zur Folge (s. auch 

Abb. 8b).   

Abb. 8: Entwicklung der Dauergrünlandfläche in Deutschland und drei ausgewählten Bundes-

ländern a) nach der Bodennutzungshaupterhebung b) nach dem deutschen Land-

schaftsmodell. (BB = Brandenburg, SH = Schleswig-Holstein, NI = Niedersachsen).  

Quelle: RÖDER (2017). 
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Zum anderen ist mit der neuen  

Förderperiode ab 2014 der Umbruch von 

Dauergrünland nicht nur genehmigungs-

pflichtig, sondern in den meisten Fällen 

auch mit der Verpflichtung zur Neuanlage 

von Grünland an anderer Stelle verknüpft. 

Im Saldo bleibt die Dauergrünlandfläche 

damit theoretisch unverändert. Neu ange-

legtes bzw. neu eingesätes Grünland hat 

allerdings bei weitem nicht dieselbe  

Bedeutung etwa für den Klimaschutz oder 

die Artenvielfalt wie Standorte, die lang-

jährig unter Grünlandnutzung sind (vgl. 

z. B. JEROMIN & HÖTKER (2016) unter 

Betrachtung der Wiesenvögel). So ist 

neu angesätes Grünland in der Regel 

artenarm, da die meisten Grünland-

Saatmischungen nur aus wenigen – auf 

die Massenproduktivität der Fläche – aus-

gerichteten Arten bestehen. 

2.3.2 Qualitative Aspekte 

Der im Gesamttrend verlangsamten bzw. 

teils gestoppten Flächenabnahme des 

Dauergrünlands steht jedoch seine 

ungebremste qualitative Verschlechterung 

gegenüber, die inzwischen z. T. drama-

tische Züge annimmt: 

Bereits der letzte nationale FFH-Bericht 

2013 machte den unzureichenden bis 

schlechten Zustand des artenreichen 

Grünlands in Deutschland deutlich.  

Abgesehen von wenigen Ausnahmen in 

der alpinen Region weist sowohl in der 

kontinentalen als auch in der atlantischen 

Region kein einziger der nach der FFH-

Richtlinie zu bewertenden Lebensraum-

typen einen günstigen Erhaltungszustand 

auf; Verbesserungen sind nicht zu  

verzeichnen (vgl. Abb. 9).  

Abb. 9: Erhaltungszustand und Trend der Grünland-Lebensräume nach Anhang I der 

FFH-Richtlinie. Gesamttrend des Erhaltungszustands: = stabil | + sich verbessernd 

| - sich verschlechternd | ? unbekannt. Quelle: BFN (2014b). 
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23 
(31%) 

1 
(1%) 

27 
(36%) 

10 
(13%) 

1 
(1%) 

1 
(1%) 

12 
(16%) 

1! = akut von vollständiger Vernichtung bedroht

1 = von vollständiger Vernichtung bedroht

1-2 = stark gefährdet bis von vollst. Vern. bedr.

2-3 = gefährdet bis stark gefährdet

3-V = akute Vorwarnliste

V = Vorwarnliste

* = aktuell kein Verlustrisiko

Alarmierend ist in diesem Zusammen-

hang, dass nicht nur die auf  

regelmäßige Pflegemaßnahmen ange-

wiesenen Lebensräume wie Magerrasen 

und Heiden in einem schlechten Zustand 

sind, sondern mittlerweile auch  

blütenreiche Wiesentypen wie die  

mageren Flachland- oder Bergmähwiesen, 

die im Rahmen der landwirtschaftlichen 

Wiesennutzung vor wenigen Jahrzehnten 

noch weit verbreitet waren. Beide Lebens-

raumtypen weisen zudem einen sich  

verschlechternden Gesamttrend auf. 

Auch werden in der aktuellen Roten Liste 

der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands 

(FINCK et al. 2017; vgl. Abb. 10) lediglich 

12 der darin ausgewiesenen insgesamt 75 

Grünlandbiotoptypen – das sind 16 % – 

als ungefährdet eingestuft. Dagegen  

wurden knapp 70 % der Grünlandbio-

toptypen einem sehr hohen Rote-Liste-

Status zugeordnet, 31 % davon sogar der 

Kategorie „akut von vollständiger Ver-

nichtung bedroht“. Mit einem Anteil von 

83 % ist somit der weit überwiegende Teil 

der Grünlandbiotoptypen in der aktuellen 

Roten Liste als gefährdet bewertet. 

Zugenommen hat 2017 im Vergleich zur 

Roten Liste aus dem Jahr 2006 auch die 

Anzahl der Grünlandtypen mit negativer 

aktueller Entwicklungstendenz. Die Anzahl 

der als stabil bewerteten Grünlandtypen 

hat hingegen abgenommen, positive  

Entwicklungstendenzen sind bei keinem 

einzigen Grünlandtyp mehr festzustellen 

(Abb. 11). 

Von dieser Entwicklung betroffen sind 

wiederum nicht nur extensiv genutzte 

Grünlandtypen wie Sandtrocken- oder 

Borstgrasrasen. Mittlerweile fallen auch 

die mesophilen, d. h. mittlere Nährstoff-

gehalte aufweisende „artenreiche“ Mäh-

wiesen der tieferen Lagen in die höchste 

Gefährdungskategorie („akut von voll-

ständiger Vernichtung bedroht“). Dies ist 

unmittelbare Folge des flächendeckend 

feststellbaren Trends zur Intensivierung 

der Grünlandnutzung. Und auch Nieder-

moor- und Feuchtgrünländer sind nicht nur 

durch Entwässerung bedroht, sondern in  

steigendem Maße auch durch Stoff-

einträge (v. a. Pestizide, Düngemittel) im 

Zuge einer intensivierten Nutzung. 

Dieser Trend zur Intensivierung des Grün-

lands wird auch durch die Ergebnisse des 

seit 2009 durchgeführten Monitorings von 

Landwirtschaftsflächen mit hohem Natur-

wert bestätigt, demzufolge Grünland mit 

hoher biologischer Vielfalt in der Agrar-

landschaft von 2009 bis 2015 um 9 % 

zurückgegangen ist (vgl. Kap. 2.2.2).  

Abb. 10: Verteilung der Rote Liste-Kategorien (RLD) der Grünland-Biotoptypen (Gruppen 34 

und 35) nach der aktuellen Roten Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands. 

n = 75. Die Kategorien 2 und 3 wurden nicht vergeben. Daten: FINCK et al. (2017). 
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Aufgrund der dargelegten Faktenlage 

kann als gesichert gelten, dass der Anteil 

des intensiv genutzten Grünlands am 

Dauergrünland zunimmt, während  

gefährdete und artenreiche, extensiv  

genutzte Grünlandbiotoptypen aktuell 

ebenso weiter stark rückläufig sind wie die 

darin vorkommenden charakteristischen 

Pflanzen- und Tierarten (vgl. BFN 2015). 

Die aktuellen Entwicklungstendenzen für 

alle Grünlandbiotoptypen, die in der Roten 

Liste als gefährdet eingestuft wurden, sind 

weiterhin negativ (RÖDER et al. 2015; 

BMEL 2015b; BENZLER et al. 2015; FINCK 

et al. 2017). 

  

Zusammenfassung 

Auch wenn lokal und regional deutliche Unterschiede bestehen, hat 

sich der quantitative Rückgang des Grünlands auf Bundesebene 

verlangsamt bzw. ist er in manchen Bundesländern sogar gänzlich 

gestoppt. Als Hauptproblem für die biologische Vielfalt erweisen sich 

jedoch die zunehmend flächendeckende Intensität der 

Grünlandbewirtschaftung und die damit einhergehenden qualitativen 

Verschlechterungen. Diese schreiten ungebremst voran. Ein 

alarmierendes Zeichen ist, dass mittlerweile nicht nur extensiv 

bewirtschaftete, sondern verbreitet auch blütenreiche Grünlandtypen 

mittlerer Nährstoffgehalte und Bewirtschaftungsintensitäten massiv 

unter Druck geraten sind. 

Abb. 11: Vergleich der Einstufungen der aktuellen Entwicklungstendenzen (Bezugszeit-

raum +/- 10 Jahre) der Grünlandbiotoptypen (Gruppen 34 und 35) in den Rote 

Liste-Fassungen 2006 und 2017 (n = 71; ohne die vier Biotoptypen des „artenarmen 

Grünlands frischer Standorte“, die neu klassifiziert wurden).  

Quelle: FINCK et al. (2017). 
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2.4 Konsequenzen für die  
Zielerreichung der Nationalen 
Strategie zur biologischen Vielfalt  

Die Frage, ob und inwieweit die Ziele der 

Nationalen Strategie zur biologischen  

Vielfalt erreicht werden (vgl. S. 6), wird mit 

Hilfe verschiedener Monitoringprogramme 

und Indikatoren (s. zuletzt BMUB 2015a) 

beantwortet. Die bisher dargelegten Fak-

ten zeigen jedoch ganz deutlich, dass die 

meisten der für den Landwirtschafts-

bereich und die Agrarlandschaft formulier-

ten Ziele bislang nicht nur verfehlt werden, 

sondern dass die Entwicklungen, auf die 

sie Bezug nehmen, insbesondere bei 

Arten und Lebensräumen, regelmäßig 

sogar einen negativen Trend aufweisen 

(vgl. auch Abb. 12 und 13). 

 

 

 

 

 

Abb. 12: Relevante Ziele der NBS und Zielerreichungsgrad – Teilbereich a) Schutz der  

Biodiversität. Legende: EHZ = Erhaltungszustand; Rot: Ziel konnte bis zum Bezugsjahr 

nicht erreicht werden oder Indikator zeigt Verschlechterung zum jüngeren Bezugsjahr; 

Orange: Zielerreichung formal noch möglich; Grün: Ziel wurde erreicht. A)-C) beziehen sich 

jeweils auf folgende Indikatoren der NBS: A) „Erhaltungszustand der FFH-Lebensräume und 

FFH-Arten“; B) „Gefährdete Arten“; C) „Artenvielfalt und Landschaftsqualität“.Quelle: Eigene 

Darstellung nach Daten aus RIECKEN et al. (2006), BMU (2007), BFN (2014a), BENZLER et al. 

(2015), BFN (2015), BMUB (2015a), UBA (2015a), UBA (2015b), DIE BUNDESREGIERUNG 

(2016), RÖDER (2017), FINCK et al. (2017). 
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Abb. 13: Relevante Ziele der NBS und Zielerreichungsgrad – Teilbereich b) Nachhaltige Nut-

zung. Legende: Rot: Ziel konnte bis zum Bezugsjahr nicht erreicht werden oder Indikator 

zeigt Verschlechterung zum jüngeren Bezugsjahr; Orange: Zielerreichung formal noch mög-

lich; Grün: Ziel wurde erreicht. A)-F) beziehen sich jeweils auf folgende Indikatoren der NBS: 

A) „Erhaltungszustand der FFH-Lebensräume und FFH-Arten“; D) „Landwirtschaftsflächen 

mit hohem Naturwert“; E) „Stickstoffüberschuss der Landwirtschaft“; F) „Eutrophierende 

Stickstoffeinträge“. Quelle: Eigene Darstellung nach Daten aus RIECKEN et al. (2006), BMU 

(2007), BFN (2014a), BENZLER et al. (2015), BFN (2015), BMUB (2015a), UBA (2015a), UBA 

(2015b), DIE BUNDESREGIERUNG (2016), RÖDER (2017), FINCK et al. (2017). 
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Aufgrund der hohen Bedeutung, die der 

Erhaltung der Biodiversität in der  

Agrarlandschaft zukommt, ist demzufolge 

absehbar, dass auch die übergeordneten 

Ziele der NBS – wie das Aufhalten 

des Biodiversitätsverlusts allgemein und 

die Einleitung einer positiven Trend-

entwicklung [ab 2010] oder die signifikante 

Verbesserung der Erhaltungszustände 

aller bundesweit und nach Landesrecht 

geschützten Biotope im Vergleich zu 2005 

– ohne eine naturverträgliche Landwirt-

schaft und damit ohne eine grundlegende  

Neuausrichtung der Agrarpolitik nicht  

erreicht werden können. 

Zusammenfassung 

Die von der Bundesregierung im Rahmen der Nationalen Strategie 

zur biologischen Vielfalt (NBS) gesteckten Ziele werden ohne eine 

naturverträgliche Landwirtschaft nicht zu erreichen sein. Dies gilt in 

gleicher Weise für verschiedene internationale Ziele und 

Vereinbarungen mit Bezug zu Biodiversität und Landwirtschaft, in die 

die NBS eingebettet ist. Derzeit weisen diejenigen Entwicklungen, 

von deren Verbesserung die Erreichung der meisten der NBS-Ziele 

mit Agrarbezug abhängig ist, sogar einen negativen Trend auf.

 

  

Um die Ziele der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt zu erreichen, müssen vor allem artenrei-

che Lebensräume besser geschützt und die negativen Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Natur 

minimiert werden. 
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3 Wirksamkeit der (neuen)  

GAP-Instrumente 

Vor dem Hintergrund des fortschreitenden 

Verlusts der biologischen Vielfalt und der 

damit einhergehenden Verfehlung von 

Zielen im (Umwelt- und) Biodiversitäts-

schutz war bei der jüngsten Reform der 

Gemeinsamen Agrarpolitik im Jahr 2013 

die „Ökologisierung“ der GAP ein wesent-

liches Ziel.  

Während zuvor die Integration von  

Umweltbelangen primär über die Anreize 

zur Bereitstellung umweltfreundlicher  

Güter und Dienstleistungen im Rahmen 

der zweiten Säule angestrebt worden war 

(zur Entwicklung der GAP vgl. z. B.  

BALDOCK 2017; FEINDT et al. 2017), stand 

diesmal besonders die erste Säule im  

Fokus: Seit Inkrafttreten der Änderungen 

der neuen Förderperiode ab 2015 wird 

zusätzlich zu den bestehenden, leicht  

modifizierten Regelungen im Rahmen von 

Cross Compliance (CC) knapp ein Drittel 

der Direktzahlungen der ersten Säule an 

das sogenannte „Greening“ geknüpft.  

Damit sollen explizit positive Effekte für 

den Erhalt der biologischen Vielfalt sowie 

für den Wasser-, Klima- und Bodenschutz 

in der gesamten Agrarlandschaft erreicht 

werden. Inwieweit dies tatsächlich  

gelungen ist, wird nachfolgend hinterfragt. 

Die „Politik zur Entwicklung des ländlichen 

Raums“, die im Zuge der Agenda 2000 als 

zweite Säule der GAP eingeführt worden 

ist und seit 2007 über den Europäischen 

Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 

des ländlichen Raums (ELER) finanziert 

wird, wurde mit der Reform 2013 dagegen 

in ihren allgemeinen Grundsätzen fortge-

setzt (z. B. RAGONNAUD 2017). Sie stellt 

das bislang wichtigste Instrument der EU 

zur gezielten Förderung der Biodiversität 

in der Agrarlandschaft dar, zumal mit den 

darin verankerten Maßnahmen die je-

weiligen Erfordernisse und Problemlagen 

bei der Umsetzung von Naturschutzzielen 

vergleichsweise spezifisch adressiert  

werden können (in diesem Sinne auch 

OSTERBURG et al. 2014). Hinsichtlich der 

Effektivität und Effizienz der in der Ver-

gangenheit und gegenwärtig ergriffenen 

Maßnahmen besteht zum Teil allerdings 

Optimierungsbedarf (z. B. KLEIJN & 

SUTHERLAND 2003; EURH 2011; PE’ER et 

al. 2014). Der ELER ist zugleich – im 

Rahmen des von der EU verfolgten  

Integrationsansatzes (KOM 2004; KOM 

2011b) – das wichtigste Instrument zur  

Finanzierung von Natura 2000.  

Eine wesentliche Ursache für die Nicht-

Erreichung der Biodiversitätsziele sind 

daher nicht nur die negativen Aus-

wirkungen der GAP auf die Biodiversität in 

der Agrarlandschaft, sondern auch die  

unzureichende Finanzierung des Natur-

schutzes im Rahmen der zweiten Säule 

(z. B., SRU & WBW 2017; KOM 2017b; 

BMUB 2017). Vor diesem Hintergrund 

muss auch über die Möglichkeiten und  

Grenzen der Naturschutzfinanzierung über 

den ELER kritisch reflektiert werden. 

Beide Aspekte – das Greening der ersten 

und die Förderung von Naturschutzmaß-

nahmen über die zweite Säule – werden 

im Folgenden näher beleuchtet. 

3.1 Das Greening als „Ökologi-
sierungskomponente“ der 
ersten Säule der GAP 

Die Umweltauflagen des Greenings  

umfassen drei Elemente: erstens die 

Fruchtartendiversifizierung, zweitens den 

Erhalt von Dauergrünlandflächen und  

drittens die Anlage sogenannter  

Ökologischer Vorrangflächen (ÖVF) auf 

5 % der Ackerfläche. Befreit vom Greening 

sind Betriebe des ökologischen Landbaus 

sowie Betriebe, die unter die Klein-

erzeugerregelung fallen und Betriebe mit 

bestimmten prozentualen Flächenanbau-

verhältnissen (zu den genauen 

Bestimmungen des Greenings vgl. z. B. 

BMEL 2015c). Tatsächlich wird auf mehr 

als 90 % der landwirtschaftlichen Nutz-

fläche in Deutschland mindestens eine 
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Greening-Verpflichtung umgesetzt (KOM 

2016a). 

Basierend auf Untersuchungen, die im 

Auftrag des BfN durchgeführt wurden,  

sowie den Ergebnissen weiterer Studien 

ist zu den drei Greening-Elementen im 

Einzelnen folgendes festzuhalten: 

3.1.1 Fruchtartendiversifizierung 

Die Fruchtartendiversifizierung konnte 

ohne größere Schwierigkeiten von einem 

Großteil der Betriebe umgesetzt werden 

(KOM 2016b, BAUM et al., in Vorb). Somit 

konnte die Heterogenität in der deutschen 

Agrarlandschaft, wie bereits im Vorfeld 

prognostiziert (vgl. THÜNEN-INSTITUT 

2013), nicht erhöht werden – auch weil bei 

denjenigen Betrieben, die Änderungen in 

ihrer Fruchtfolge vornehmen mussten, 

häufig solche Kulturen gewählt werden, 

die den bisher angebauten Kulturen in 

Struktur und Bewirtschaftung ähnlich sind. 

Daraus folgte keine wesentliche Änderung 

in der Landschaft bzw. Landnutzung, und 

somit sind keine maßgeblichen Effekte – 

weder für die Biodiversität noch für die 

Bodenqualität – zu erwarten.  

PE’ER et al. (2014) weisen in einer  

EU-weiten Betrachtung zudem darauf hin, 

dass die Mindestanforderung, lediglich 

drei Fruchtarten auf großer Fläche  

anzubauen, sogar kontraproduktiv sein 

kann, da damit u. U. ein Beitrag zur  

Homogenisierung von Agrarlandschaften 

geleistet wird. 

3.1.2 Erhaltung von Dauergrünland 

Für die Umwandlung von Dauergrünland 

besteht seit dem 01.01.2015 für Direkt-

zahlungsempfänger ein einzelbetriebliches 

Autorisierungssystem. Danach ist eine 

Umwandlung von Dauergrünland geneh-

migungspflichtig und je nach Flächenlage 

und Alter des Dauergrünlands über-

wiegend nur noch möglich, wenn dafür an 

anderer Stelle neues Dauergrünland ange-

legt wird. Hierbei ist jedoch zu bedenken, 

dass neu angelegtes Grünland hinsichtlich 

seiner Artenvielfalt und ökologischen 

Funktionen (etwa für den Klimaschutz) 

keinen gleichwertigen Ersatz für langjährig 

genutzte Grünlandstandorte darstellen 

kann (s. auch Kap. 2.3.1).  

Grünland von Ökolandbaubetrieben (ca. 

560.000 ha, entspricht ca. 12 % des  

bundesweiten Dauergrünlands) und  

Grünland von Betrieben, die keine Agrar-

förderung (oder Direktzahlungen)  

beziehen, unterliegt nicht den Greening-

Verpflichtungen. Das betreffende Grün-

land wird infolgedessen künftig nur dort 

geschützt, wo andere Schutz-

mechanismen, etwa die Ausweisung von 

Schutzgebieten oder länderspezifische 

Auflagen wie ein wirksames Grünland-

erhaltungsgebot greifen (s. auch BFN 

2014a).  

Von der Möglichkeit, umweltsensibles 

Dauergrünland, das einem strikten  

Umwandlungsverbot unterliegt, auszu-

weisen, hat Deutschland nur beschränkt 

Gebrauch gemacht. Lediglich das Dauer-

grünland in FFH-Gebieten wird als 

„umweltsensibel“ definiert. Die Grünland-

fläche innerhalb der FFH-Gebiete beträgt 

ca. 666.000 ha, was einem Anteil von  

lediglich gut 14 % der Grünlandfläche in 

Deutschland entspricht (SCHMIDT et al. 

2014). Vogelschutzgebiete und weitere 

natur- und klimaschutzrelevante Grünland-

flächen, wie z. B. Moore, Überschwem-

Dauergrünland kann nach wie vor umgebrochen 

werden. 
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mungsgebiete oder erosionsgefährdete 

Flächen, zählen in Deutschland nicht zu 

den umweltsensiblen Gebieten, obwohl 

hierfür durch die EU-Verordnung die  

Möglichkeit gegeben ist. Besorgniser-

regend ist insbesondere die Möglichkeit 

zum Grünlandumbruch in Vogelschutzge-

bieten. In diesen liegen anteilig immerhin 

gut 17 % des bundesweiten Grünlands 

(SCHMIDT et al. 2014). Dadurch ist ein  

zusätzlicher Druck auf die ohnehin im  

Rückgang begriffenen Populationen der  

Wiesenbrüter wie Kiebitz und Brachvogel 

(vgl. Kap 2.1.2) zu erwarten. 

Um die Greening-Verpflichtungen zu  

erfüllen, darf auf Ebene der Bundesländer 

der Grünlandanteil im Verhältnis zur 

Ackerfläche im Vergleich zum Referenz-

jahr 2012 um nicht mehr als 5 % ab-

nehmen. Dies ermöglicht letztlich doch 

einen weiteren Grünlandumbruch, obwohl 

in der vorangegangenen Förderperiode 

einige Bundesländer den maximal er-

laubten Grünlandverlust bereits erreicht 

hatten. Zwar existieren in einigen Bundes-

ländern bereits strenge Verbote des Grün-

landumbruchs. Es bleibt aber abzuwarten, 

ob diese Regelungen beibehalten werden 

oder die Länder den neu entstandenen 

Spielraum ausnutzen. 

Das Dauergrünland hat in der EU-

Verordnung Nr. 1307/2013 eine erweiterte 

Definition erhalten. Die Mitgliedstaaten 

werden ermächtigt, künftig auch solche 

beweidbaren Flächen, auf denen Gras und 

krautige Futterpflanzen nicht überwiegen, 

in die Förderkulisse der ersten Säule ein-

zubeziehen, sofern diese Flächen Teil 

„etablierter lokaler Praktiken“ sind. Aller-

dings zeichnen erste Ergebnisse eines 

BfN-Vorhabens ein heterogenes Bild, wie 

diese Grünlanddefinition durch die  

Bundesländer ausgelegt und ggf. erweitert 

wird (LUICK et al. 2017). Gerade für den 

Naturschutz wertvolles Grünland fällt  

danach je nach Bundesland u. U. gerade 

nicht unter die Beihilfefähigkeit, und  

genießt demzufolge auch nicht den  

„Grünlandschutz“ im Sinne des Greenings.  

Im Hinblick auf die bedeutende Rolle des 

Grünlands für den Natur- und Klimaschutz 

ist die Neuregelung durch die GAP 

insgesamt als nicht ausreichend zu be-

werten. Es besteht die Möglichkeit, dass 

die erlaubten 5 % Grünlandverlust im 

Laufe der Förderperiode durch Ausnahme-

regelungen ausgeschöpft werden. Auch 

der Schutz vor allem des wertvollen  

Dauergrünlands bleibt weiter unzu-

reichend. Zwar scheint der Rückgang der 

Grünlandfläche bundesweit gesehen der-

zeit deutlich verlangsamt bzw. z. T. ge-

stoppt, die qualitative Verschlechterung 

des Grünlands schreitet jedoch unge-

bremst weiter fort (vgl. Kap. 2.3). 

3.1.3 Ökologische Vorrangflächen 

Das vorrangig mit den Ökologischen  

Vorrangflächen (ÖVF) verfolgte Ziel  

gemäß Verordnung (EU) Nr. 1307/2013, 

besteht darin, „insbesondere die bio-

logische Vielfalt in Betrieben zu schützen 

und zu verbessern“. Die Frage, ob dieses 

Ziel tatsächlich erreicht wird, war Gegen-

stand eines kürzlich abgeschlossenen 

Vorhabens des BfN. Auf der Basis von 

botanischen, faunistischen und land-

schaftsökologischen Felduntersuchungen, 

der Analyse von Daten aus dem  

Integrierten Verwaltungs- und Kontroll-

system aus fünf Bundesländern sowie von 

Befragungen von Vertreterinnen und  

Vertretern aus Landwirtschaft, Verwaltung 

und Beratung wurde eine erste Bewertung 

von ÖVF-Flächen aus Sicht des Natur-

schutzes vorgenommen (NITSCH et al. 

2017; vgl. auch PE’ER et al. 2016).  

Auch artenreiche Bergmähwiesen sind nur be-

dingt geschützt . 
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Bezüglich der naturschutzfachlichen Wer-

tigkeiten der unterschiedlichen ÖVF-Typen 

zeigt sich folgendes Bild:  

 Den größten Mehrwert für den Natur-

schutz haben Blühflächen und  

Streifenelemente, gefolgt von  

Brachen. Diese ÖVF-Typen zeichnen 

sich durch eine höhere Strukturvielfalt, 

eine größere Vielfalt krautiger 

Pflanzenarten, eine größere Blüten-

vielfalt und einen größeren Blüten-

reichtum, eine größere und diversere 

Arthropodenfauna und mehr Nützlinge 

aus.  

 Ein hoher Anteil dieser ÖVF-Typen in 

einem Gebiet wirkt sich positiv auf die 

Anzahl von Brut- und Rastvögeln  

sowie die Siedlungsdichte ausge-

wählter Vogelarten der Agrar-

landschaft aus. Auch der Feldhasen-

besatz steigt. 

 Für Leguminosen, insbesondere 

großkörnige, konnte dagegen kein 

deutlicher Mehrwert für den Natur-

schutz festgestellt werden. Zwischen-

früchte/ Untersaaten hatten ebenfalls 

nur relativ geringe positive Auswir-

kungen für die biologische Vielfalt. 

Es ist davon auszugehen, dass bezogen 

auf den gewichteten Flächenumfang  

derzeit über 50 % der ÖVF-Verpflichtung 

(was einem tatsächlichen Flächenumfang 

von 80 % entspricht) über die vergleichs-

weise für den Naturschutz wenig  

wirksamen ÖVF-Typen Zwischenfrüchte/ 

Untersaaten und Leguminosen abgedeckt 

werden (siehe Abb. 14 aus NITSCH et al. 

2017).  

Bereits vorhandene Daten auf Bundes-

ebene (z. B. BMEL 2015a, DIE BUNDES-

REGIERUNG 2016b) sowie Auswertungen 

auf EU-Ebene (KOM 2017c) werden 

dadurch im Trend bestätigt. Bei potenziell 

biodiversitätsfördernden ÖVF-Typen 

haben Brachflächen die größten Anteile an 

der ÖVF-Verpflichtung (13 % unge-

wichteter Anteil, 27 % gewichteter Anteil). 

Streifenelemente werden zwar auch ange-

legt, nehmen aber mit einem Anteil von 

unter 1 % (2 % gewichtet) im Jahr 2015 

keine relevanten Flächenanteile ein 

(NITSCH et al. 2017). Insbesondere auf-

grund der Komplexität und mangelnden 

Flexibilität der Vorgaben sowie des 

Sanktionsrisikos schrecken Landwirtinnen 

und Landwirte vor der Anlage von 

Streifenelementen zurück (DBV 2016a; 

NITSCH et al. 2016; LAKNER, in Vorb.).  

Abb. 14: Flächenumfänge (ungewichtet, gewichtet) der ÖVF-

Typen. Quelle: NITSCH et al. 2017, leicht verändert 
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Insgesamt konzentrieren sich die für den 

Naturschutz besonders wertvollen  

Brachen und Streifen in Kulissen mit  

bereits hoher Bedeutung für den Natur-

schutz, insbesondere in FFH- und Natur-

schutzgebieten. Brachen werden vor allem 

dort gemeldet, wo verhältnismäßig mehr  

Fläche zur Verfügung steht und die Pacht-

preise geringer sind (LAKNER, in Vorb.), 

oder auf schwer nutzbaren Flächen, wie 

z. B. auf Grenzertragsstandorten oder in 

extremen Hanglagen. Gerade in intensiv 

bewirtschafteten Gegenden sind Brach-

flächen jedoch wichtige Lebensräume für 

Tier- und Pflanzenarten, während sie in 

extensiv bewirtschafteten Gebieten  

einen verhältnismäßig geringeren Nutzen 

für die Artenvielfalt entfalten (BATARY et al. 

2011).  

Ein nicht unerheblicher Teil der für den 

Naturschutz wertvollen Flächen war  

zudem bereits vor Einführung des  

Greenings vorhanden. Dies betrifft  

insbesondere Landschaftselemente, die 

meist nur dort gemeldet wurden, wo sie 

bereits vorhanden waren, aber auch 

Brachflächen (NITSCH et al. 2017). Mit der 

ÖVF-Verpflichtung hat sich somit der  

Anteil an für den Naturschutz wertvollen 

Flächen lediglich um knapp 1 % der 

Ackerfläche erhöht (NITSCH et al. 2017).  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass 

der Effekt der Einführung einer ÖVF-

Quote von 5 % des Ackerlandes bislang 

nur geringe Veränderungen in der Land-

nutzung bewirkt hat. Im Durchschnitt  

haben die Betriebe mit der Meldung von 

knapp 7 % ihres Ackerlandes als ÖVF die 

Anforderung zwar übererfüllt. Gemeldet 

wurden jedoch vor allem Zwischenfrüchte, 

die für den Naturschutz von nur geringem 

Wert sind. Dass die Zahl der gemeldeten 

ÖVF-Typen je Betrieb gering war und sich 

der Anteil der wertvollen Flächen an der 

Ackerfläche durch die ÖVF-Einführung 

kaum erhöht hat, lässt den Schluss zu, 

dass aus agrarökologischer Sicht von  

keinem großen Mehrwert ausgegangen 

werden kann (NITSCH et al. 2017). Die  

EU-Biodiversitätsstrategie 2020 (KOM 

2011a) hatte in Anerkennung der 

Zwischenfrucht (oben), Brachfläche (Mitte) und  

Leguminosen (unten) gehören zu den beliebteren Öko-

logischen Vorrangflächen in der landwirtschaftlichen 

Praxis. 
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Bedeutung der GAP als Ziel 3A gesetzt: 

„Bis 2020 weitmögliche Ausdehnung von  

landwirtschaftlich genutzten Flächen […], 

die von biodiversitätsbezogenen Maß-

nahmen im Rahmen der GAP profitieren, 

um den Schutz der Biodiversität zu ge-

währleisten […]“. Dieses Ziel wird durch 

die GAP und speziell das Greening nicht 

erreicht. Eine sich auf mehrere EU-

Mitgliedstaaten erstreckende Studie von 

PE’ER et al. (2016) kommt zu einem ähnli-

chen Ergebnis. 

Verbreitet beklagt wird zudem ein zu  

hoher, mit den ÖVF verbundener  

Verwaltungs-, Beratungs- und 

Kontrollaufwand (z. B. PE’ER et al. 2016; 

NITSCH et al. 2017; ZINNGREBE et al. 

2017). Aus Akzeptanz- und Kosten-

gründen muss dieser Aufwand deutlich 

minimiert werden, und ihm muss ein 

entsprechender Nutzen gegenüberstehen. 

 

Zusammenfassung 

Die Daten und Untersuchungsergebnisse, die dem BfN vorliegen, 

stützen in der Gesamtschau die Hypothese, dass die ökologischen 

Wirkungen des Greenings sehr gering ausfallen und der Zustand der 

Biodiversität in der Agrarlandschaft dadurch kaum beeinflusst wird. 

Dem stehen jährliche Ausgaben in Höhe von etwa 1,5 Milliarden Euro 

gegenüber, die bis 2020 als Greening-Prämie für Landwirte in 

Deutschland vorgesehen sind (WEINGARTEN et al. 2014). Somit muss 

das Greening als eine weitgehend wirkungslose und gleichzeitig zu 

teure Fehlentwicklung bezeichnet werden. 

 

3.2 Der ELER als Finanzierungs-
instrument zur Honorierung 
von Biodiversitätsleistungen 
der Landwirtschaft  

Wie bereits erwähnt, stellt die zweite  

Säule der GAP gegenwärtig das wichtigste 

Instrument zur Finanzierung von Natur-

schutzmaßnahmen in der Agrarlandschaft 

bzw. zur Umsetzung der europäischen 

Naturschutzverpflichtungen in Deutsch-

land dar (BMU & BFN 2013; KOM 2016c; 

BMUB 2017). Bereits in der letzten  

Förderperiode haben Untersuchungen 

zum Umfang der geplanten (GÜTHLER & 

ORLICH 2009) bzw. tatsächlich getätigten 

(FREESE 2012) biodiversitätswirksamen 

Ausgaben im Rahmen des ELER gezeigt, 

dass der Anteil der Ausgaben für solche 

als „dunkelgrün“ bezeichneten Maß-

nahmen selbst innerhalb der „umwelt-

bezogenen“ ELER-Maßnahmen ver-

gleichsweise gering ausfällt. Darüber 

hinaus stehen sie in unmittelbarer 

Konkurrenz zu anderen, teils sogar 

(potenziell) kontraproduktiven Maß-

nahmen (Flurbereinigung, Stall- und 

Wegebau usw.). Beispielsweise entfielen 

allein von den flächenbezogenen Agrar-

umweltmaßnahmen als dem wichtigsten 

umweltbezogenen Förderinstrument im 

Mittel der Jahre 2009 bis 2013 nur knapp 

31 % der Ausgaben auf Maßnahmen mit 

unmittelbarer Biodiversitätsrelevanz (BFN 

2016 auf der Grundlage der Angaben von 

FREESE 2015). Der Umfang der damit 

erreichten Förderfläche betrug sogar nur 

ca. 13 % der gesamten Fläche unter 

Agrarumweltmaßnahmen. Damit wird auch 

ersichtlich: „Echte“ Naturschutzmaß-

nahmen sind aufgrund der mit ihnen 

verbundenen höheren Anforderungen an 
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die Bewirtschaftung deutlich „teurer“ als 

wenig anspruchsvolle „hellgrüne“ Maß-

nahmen, die vorrangig auf den abiotischen 

Ressourcenschutz zielen und bei den je-

weiligen Landnutzerinnen und Land-

nutzern nur geringe betriebliche Anpas-

sungen erfordern (siehe auch SRU 2002). 

Dem somit ohnehin verhältnismäßig  

größeren Finanzmittelbedarf stand inso-

fern ein deutlich unterproportional ausge-

prägtes Ausgabenvolumen gegenüber. 

In der aktuellen Förderperiode konnten in 

Deutschland die ELER-Mittel infolge der 

vorgenommenen Umschichtung in Höhe 

von 4,5 % insgesamt leicht auf ca. 9,45 

Milliarden Euro (= 1,35 Mrd. €/a) erhöht 

werden – die Chance für eine substan-

zielle Aufstockung der Mittel (OSTERBURG 

et al. 2014) bzw. zur Ausschöpfung des 

durch die EU ermöglichten Rahmens von 

15 % wurde jedoch nicht genutzt. Dem 

stehen jährlich 4,85 Milliarden Euro aus 

der ersten Säule gegenüber. Zusammen 

mit den nationalen Kofinanzierungsmitteln 

und Top ups umfasst das bereit stehende 

Gesamtbudget der zweiten Säule insge-

samt 16,89 Milliarden Euro.  

Im Rahmen eines Forschungs- und 

Entwicklungsvorhabens des BfN wurde 

versucht, in den Länder-Entwicklungs-

programmen für den Ländlichen Raum 

den Anteil der geplanten biodiversitäts-

relevanten Ausgaben zu ermitteln 

(SCHRAMEK et al. 2017). Dies ist derzeit 

jedoch noch mit Unsicherheiten behaftet, 

weil sich z. B. bestimmte (Teil-) 

Maßnahmen bzw. Vorhabenarten erst im 

Zuge der Durchführung konkreter Projekte 

als biodiversitätswirksam erweisen können 

– oder eben auch nicht. Nach diesen 

entsprechend noch vorläufigen und weiter 

zu validierenden Ergebnissen dienen in 

der laufenden Förderperiode insgesamt 

ca. 2,3 Milliarden Euro überwiegend bzw. 

vollständig der Finanzierung von Natur-

schutzmaßnahmen (PABST et al. 2017), 

das sind ca. 330 Millionen Euro pro Jahr. 

Auch diese Angaben beziehen sich auf 

EU-Mittel, nationale Kofinanzierungsmittel 

und Top ups und umfassen flächenbe-

zogene, investive und weitere flankierende 

Maßnahmen. Damit hat sich dieser Anteil 

im Vergleich zur letzten Förderperiode 

zwar geringfügig erhöht: FREESE (2017) 

ermittelte im Schnitt der Jahre 2009 bis 

2013 eine Summe von ca. 323 Millionen 

Euro.  

Allerdings beziffern aktuelle Schätzungen 

den Finanzmittelbedarf, der sich allein aus 

der Umsetzung von Natura 2000 ergibt, 

auf 1,4 Milliarden Euro pro Jahr (LANA 

2016; BMUB 2017). 528 Millionen Euro 

pro Jahr davon entfallen auf die laufende 

Pflege von Offenlandbiotopen (Grünland, 

Heiden, Dünen), weitere 200 Millionen 

Euro auf investive Maßnahmen, und 204 

Millionen Euro sind für die Acker-

extensivierung erforderlich (LANA 2016). 

Darin noch nicht berücksichtigt sind  

Maßnahmen, die positive Auswirkungen 

auf die biologische Vielfalt haben können, 

aber nicht explizit der Erreichung von 

konkreten Naturschutzzielen dienen, wie 

die Förderung des Ökolandbaus. Zwar ist 

ein direkter Vergleich beider Ausgaben-

kategorien – durchschnittlich vorgesehene 

Naturschutzausgaben aus der zweiten 

Säule auf der einen und Finanzmittel-

bedarf für Natura 2000 auf der anderen 

Das Förderangebot im Rahmen des ELER ist viel-

fältig und reicht von einer einfachen Grünlandexten-

sivierung über die Anlage von Blühstreifen oder der 

Duldung Nordischer Gastvögel bis zum speziellen 

Artenschutz. Doch wie groß ist der Anteil der bio-

diversitätswirksamen Ausgaben tatsächlich? 
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Seite – nicht uneingeschränkt möglich. 

Dennoch macht die Gegenüberstellung 

der jeweiligen Werte die bestehende  

erhebliche Finanzierungslücke zur 

Erreichung von Naturschutzzielen mehr 

als deutlich. Dabei ist zusätzlich zu 

berücksichtigen, dass es sich bei den o. g.  

Werten zu den ELER-finanzierten Natur-

schutzausgaben um Planzahlen in den 

Länderprogrammen handelt und  

bestimmte Vorgaben seitens der 

Kommission gerade bei investiven Maß-

nahmen häufig den tatsächlichen Mittelab-

fluss behindern. Die aufgezeigte Lücke 

könnte daher möglicherweise noch 

größer ausfallen. Auch der Europäische 

Rechnungshof (EURH 2017) hat vor 

kurzem auf die unzureichende Finan-

zierung von Natura 2000 hingewiesen 

(ebenso KOM 2017c). Dass es vor 

diesem Hintergrund dem Naturschutz nicht 

gelingt, daneben noch eine Minimalkulisse 

von Flächen höherer Biodiversität in der 

Agrarlandschaft aufrechtzuerhalten (vgl. 

Kap. 2.2), wird auf diese Weise sehr plau-

sibel.  

Grundsätzlich stößt der Versuch, die Aus-

gaben für „dunkelgrüne“ Maßnahmen zu 

ermitteln, in der neuen Förderperiode auf 

allergrößte Schwierigkeiten. Die unter-

schiedlichen Naturschutzmaßnahmen in 

den Ländern werden auf unter-

schiedlichste Weise programmiert und 

„Naturschutzmaßnahmen“ an sich sind als 

– oft kleiner(er) – Bestandteil anderer 

(Teil)Maßnahmen als solche in ihrem  

finanziellen Umfang kaum separierbar. Die 

von der Kommission geforderte Bericht-

erstattung lässt demzufolge eine  

zutreffende Quantifizierung biodiversitäts-

fördernder Vorhabenarten de facto gar 

nicht zu. Die Anwendung des so-

genannten „Biodiversity tracking“-

Ansatzes (vgl. MEDAROVA-BERGSTROM et 

al. 2015), bei dem sich die Biodiversitäts-

relevanz von Maßnahmen allein nach for-

malen Kriterien „bemisst“, führt dagegen 

regelmäßig zu einer deutlichen Über-

schätzung des naturschutzbezogenen 

Mittelumfangs (PABST et al. 2016) – mit 

entsprechend verheerenden Konsequen-

zen für die „Glaubwürdigkeit“ der Forde-

rung nach einer besseren Finanzierung in 

der öffentlichen Kommunikation.  

Die insgesamt erwiesenermaßen un-

zureichende Bereitstellung von Finanz-

mitteln wird darüber hinaus durch die in 

den EU-Verordnungen und -Leitlinien der 

Kommission verankerten Kontrollan-

forderungen weiter verschärft, was die 

Umsetzung von Maßnahmen ent-

scheidend verkompliziert, aber auch ihre 

Akzeptanz bei den Nutzerinnen und 

Nutzern zunehmend mindert. Da der 

Politikbereich der zweiten Säule der GAP 

bereits seit Jahren keine uneinge-

schränkte Zuverlässigkeitserklärung durch 

den Europäischen Rechnungshof mehr 

erhält, ist es – so z. B. WEINGARTEN et al. 

(2015) – erklärtes Ziel der General-

direktion Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung der Kommission, über rigide, 

nach unten weitergereichte Kontroll- und 

Sanktionsvorgaben Zuverlässigkeit und 

Kontrollierbarkeit der getätigten Ausgaben 

herzustellen. Dabei haben sich im Ver-

gleich zur letzten Förderperiode – so z. B. 

auch die Feststellung des Rechnungshofs 

Baden-Württemberg (2015) – die An-

forderungen durch zusätzliche Kontroll-

vorgänge und Detailvorgaben für die Mit-

gliedstaaten sogar noch verschärft. In 

Einzelfällen musste konstatiert werden, 

dass der Kontrollaufwand das 59-fache 

des monetären Gegenwerts eines Fehlers  

ausmachte (ebd.). 

  

Die Kontrollanforderungen der EU sind ein 

ernstzunehmendes Hindernis für die  Ausge-

staltung und Umsetzung von ELER-finanzierten 

Naturschutzmaßnahmen. 
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Aus dem latent vorhandenen Anlastungs-

risiko erwächst somit ein Druck hin 

zu einfach umzusetzenden, standar-

disierbaren „hellgrünen“ Fördermaß-

nahmen zulasten der notwendigerweise 

ambitionierten inhaltlichen Ansprüche (vgl. 

auch FÄHRMANN & GRAJEWSKI 2012), wie 

sie sich mit „dunkelgrünen“ Maßnahmen 

der Naturschutzverwaltungen verbinden. 

Qualitativ hochwertige Naturschutzmaß-

nahmen, die oft nur in geringem Umfang 

standardisierbar sind, werden dagegen 

erschwert. Auch der Fokus auf Kontrollier-

barkeit befördert daher ein Übergewicht 

gering wirksamer Maßnahmen, der mit 

einem grundsätzlich deutlich höheren  

administrativen Aufwand bei der Um-

setzung von Naturschutzmaßnahmen  

korrespondiert und die Nutzung des ELER 

zu ihrer Finanzierung bei den Ländern 

zunehmend unattraktiver macht. Einige 

Bundesländer sind deshalb bereits aus der 

ELER-Förderung ganz (etwa Hamburg) 

oder teilweise (etwa Bayern, Hessen)  

ausgestiegen. 

Zusammenfassung 

Zwar ist der ELER immer noch das wichtigste Instrument zur 

Finanzierung des Naturschutzes in der Agrarlandschaft und 

namentlich von Natura 2000. Jedoch wird in der Gegenüberstellung 

mit dem Finanzierungsbedarf allein zur Umsetzung von Natura 2000 

eine erhebliche Finanzierungslücke deutlich. Infolge des hohen 

administrativen Aufwands und der enormen Kontrollanforderungen 

wird gleichzeitig die Nutzung des ELER für Naturschutzzwecke bei 

den Ländern immer unattraktiver, bei den Landwirtinnen und 

Landwirten treffen die Maßnahmen aufgrund des hohen 

Anlastungsrisikos auf immer geringere Akzeptanz. 
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4 Argumente für eine naturverträgliche 

Agrarpolitik 

Ein „Neustart“ hin zu einer naturver-

träglichen Agrarpolitik ist nicht nur aus 

Sicht des Naturschutzes geboten, sondern 

auch gesellschaftlich legitimiert. Das wird 

deutlich, wenn man beispielsweise die 

volkswirtschaftlichen Kosten und Nutzen 

einer naturverträglichen Landwirtschaft 

und deren Akzeptanz in der Bevölkerung 

betrachtet.  

4.1 Volkswirtschaftliche Kosten 
und Nutzen einer naturverträg-
lichen Landwirtschaft  

Die Landwirtschaft dient nicht nur der  

Produktion von Nahrung und Rohstoffen, 

sondern erbringt auch vielfältige Nutzen 

für Natur und Gesellschaft. Viele dieser 

Gemeinwohlleistungen werden nicht auf 

Märkten gehandelt. Sie können aber durch 

das Konzept der Ökosystemleistungen 

betrachtet und in Wert gesetzt werden: Als 

Ökosystemleistungen werden Leistungen 

der Natur bezeichnet, aus denen  

Menschen einen Nutzen ziehen können. 

Sie wurden im Rahmen des MILLENIUM 

ECOSYSTEM ASSESSMENT (2005) 

konzeptualisiert mit dem Ziel, die 

ökonomische Bedeutung der Natur-

ressourcen sichtbarer zu machen. 

Hinsichtlich der Art der erbrachten  

Leistung werden Basis- oder unter-

stützende Leistungen, Versorgungs-,  

Regulations- und kulturelle Leistungen 

unterschieden. Dazu gehören u. a. die 

Reinhaltung von Luft, Wasser und  

Boden, Wirkungen für Klimaschutz und  

-anpassung, die Regulierung des Wasser-

ablaufes und die Minderung von Hoch-

wasserereignissen, Erosionsminderung 

und der Erhalt fruchtbaren Bodens,  

Bestäubungsleistungen durch Insekten 

sowie eine ästhetisch ansprechende, für 

die Erholung geeignete Landschaft. Öko-

systemleistungen in Agrarlandschaften 

sind damit sowohl Grundlage als auch 

Ergebnis der Art und Weise der landwirt-

schaftlichen Nutzung. Maßnahmen zur 

Förderung der biologischen Vielfalt, wie 

zum Beispiel die Erhaltung artenreichen 

Grünlands, die Anlage von Blühstreifen, 

der Schutz und die Anlage von Hecken 

oder Auen- und Moorrenaturierungen,  

haben positive Effekte für die genannten 

Ökosystemleistungen. Sie sind deshalb oft 

nicht nur für den Schutz der biologischen 

Vielfalt bedeutsam, sondern haben auch 

positive wirtschaftliche Effekte. 

Die im Folgenden dargestellten Beispiele 

dienen vorrangig dazu, die gesellschaft-

lichen Kosten, die aus einer nicht nach-

haltigen, d. h. Natur und Umwelt schä-

digenden oder beeinträchtigenden Produk-

tionsweise erwachsen, zu verdeutlichen 

bzw. – umgekehrt – die Notwendigkeit zu 

veranschaulichen, die Bereitstellung von 

Ökosystemleistungen als Baustein einer 

naturverträglichen Agrarpolitik angemes-

sen zu honorieren. Eine ausführliche Dar-

stellung der Ökosystemleistungen ländli-

cher Räume findet sich bei V. HAAREN & 

ALBERT (2016). 

4.1.1 Beispiel:  

Bestäubungsleistungen 

Mehr als 70 % der 87 weltweit wichtigsten 

Nahrungs-Nutzpflanzen sind auf  

Tierbestäubung angewiesen (KLEIN et al. 

2007, vgl. Kap. 2.1.4) und ca. 84 % aller 

Nutzpflanzen sind zumindest teilweise von 

tierischen Bestäubern abhängig (WILLIAMS 

1994). Damit beeinflussen  

Bestäuber etwa 35 % der weltweiten  

Nahrungsmittelproduktion (TSCHARNTKE et 

al. 2012). Von den Wildpflanzen sind  

global geschätzte 78 % bis 94 % in ihrer 

Reproduktion von biologischen  

Bestäubern abhängig (OLLERTON et al. 

2011; TSCHARNTKE et al. 2012). In 

Deutschland wären beim Ausfall der  

Bestäubungsleistungen insbesondere der 

Obst- und Gemüseanbau, aber auch groß-

flächig angebaute Ackerkulturpflanzen, 
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wie Raps, Sonnenblumen oder Acker-

bohnen, betroffen. Das bedeutet, dass 

ohne Bestäubungsleistungen durch In-

sekten die Erträge dramatisch zurück-

gehen würden. Hinsichtlich der Rolle der 

wildlebenden Bestäuber und der Auswir-

kungen ihres Ausfalls liegt eine Vielzahl 

von Einzelstudien vor (Zusammenstellung 

s. IPBES 2016), übergeordnete Auswer-

tungen zur Quantifizierung dieser Auswir-

kungen fehlen aber weitgehend. Daher 

wird in Abbildung 15 am Beispiel der 

Honigbiene gezeigt, in welcher Höhe pro-

zentuale Ertragsrückgänge zu erwarten 

wären, wenn eine Bestäubung durch diese 

ausbliebe.

Der wirtschaftliche Wert der Produkte, die 

von Bestäubungsleistungen abhängen, 

wird global auf 235 bis 577 Milliarden US$ 

im Jahr 2015 geschätzt. Dies entspricht 

5 % bis 8 % der jährlichen Weltagrar-

produktion (IPBES 2016). Für Deutschland 

wird der Wert der bestäubungsabhängigen 

Produktion auf 1,13 Milliarden Euro  

geschätzt (LEONHARDT et al. 2013) – bei 

einem Gesamtwert der Produktion im  

Sektor Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 

Fischerei von 52 Milliarden Euro im Jahr 

2015 (DBV 2016b).  

Vor diesem Hintergrund sind Situation und 

Entwicklung der Bestäuber, vor allem der 

Insekten und hierbei insbesondere der 

Wildbienen als wichtige Bestäubergruppe, 

ausgesprochen beunruhigend. Wie in 

Kap. 2.1.4 bereits dargelegt, gelten in 

Deutschland gemäß Roter Liste mittler-

weile 41 % der Wildbienenarten als  

bestandsgefährdet (WESTRICH et al. 2011). 

Für die Honigbiene stellt sich die Situation 

insoweit anders dar, als es sich bei ihr um 

ein „gemanagetes“ Nutztier handelt, das 

zudem sehr flexibel in der Nutzung  

verfügbarer Ressourcen ist. Weltweit 

nimmt der Bestand an Honigvölkern zwar 

zu, gleichzeitig nehmen aber auch die 

Probleme durch saisonale Völkerverluste 

aufgrund verschiedener Ursachen (s. u.) 

vorrangig in Nordamerika und in europäi-

schen Staaten zu (IPBES 2016). In 

Abb. 15: Ertragsminderung bei fehlender Bestäubung durch Honigbienen. Angegeben sind zum 

Teil obere und untere Werte der Ertragsminderung, die als Wertespanne in hellblauer Farbe 

gekennzeichnet sind. Quelle: Eigene Zusammenstellung nach Angaben von BIENEFELD 

(2011), RADTKE (2013) und DEUTSCHER IMKERBUND (2017). 
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Deutschland ging ab Anfang der 1990er 

Jahre der lange Zeit relativ stabile Bestand 

von knapp 1 Million Bienenvölkern um 

etwa 40 % (ca. 600.000 Völker) im Jahr 

2009 zurück. Seitdem ist wieder ein 

Anstieg auf ca. 750.000 Völker im Jahr 

2016 zu verzeichnen. Für manche Kultur-

pflanzen sind allerdings nur Wildbienen als  

Bestäuber geeignet, bei manchen sind sie 

besser geeignet als die Honigbiene. Im 

Regelfall aber gilt, dass ein Mix aus  

Wildbienen, anderen Bestäubern und  

Honigbienen aufgrund der vielfältigeren 

Verhaltensweisen, Ressourcennutzung 

und Aktivitätszeiten die Erträge und die 

Qualität der Produkte auf einem höheren 

Niveau stabilisiert als der alleinige Einsatz 

der Honigbiene (HOEHN et al. 2008;  

GARIBALDI et al. 2013). 

Gründe für den Rückgang der Honig-

bienen in Deutschland liegen – neben der 

Überalterung insbesondere der Hobby-

Imker und den gravierenden Auswirk-

ungen von Bienenschädlingen wie der 

Varroa-Milbe – wie bei den Wildbienen vor 

allem in der Intensivierung der Landwirt-

schaft (z. B. HOLMGEIRSSON & SCHADE 

2016). Hier ist in erster Linie die Blütenar-

mut der modernen, intensiven Landwirt-

schaft sowie die Anwendung hochwirksa-

mer Pflanzenschutzmittel wie der Neoniko-

tinoide zu nennen. Letztere gelten auch 

als Hauptursache für den Rückgang der 

Wildbienen (vgl. z. B. WOODCOCK et al. 

2016; vgl. auch Kap. 2.1.4).  

Ein kleinräumiger Fruchtwechsel auf 

Äckern, der Erhalt oder die Anlage von 

artenreichem Grünland, Hecken, Blüh-

streifen und ausreichend breiten Säumen, 

die zudem von der Applikation mit  

Herbiziden und Insektiziden freigehalten 

werden, aber auch die Verwendung von 

blütenreichen Pflanzenmischungen mit 

heimischen Arten im Energiepflanzen-

anbau, könnten dem Negativtrend, vor 

allem bei den Wildbienen und anderen 

wichtigen Bestäuberinsekten wie den 

Schmetterlingen oder Schwebfliegen  

entgegenwirken (RADTKE 2013; GARIBALDI 

et al. 2014; BMEL 2014; RUNDLÖF et al. 

2015; SCHEPER et al. 2015; DIETERICH et 

al. 2016). Im Gegenzug werden durch die 

genannten Zahlen die ökonomischen  

Risiken deutlich, die durch die weitere  

Intensivierung und den Rückgang arten- 

und blütenreicher Lebensräume in der 

Agrarlandschaft durch das Fehlen der  

Bestäubungsleistungen zu erwarten sind. 

 

4.1.2 Beispiel:  

Landwirtschaftliche Nutzung von 

Mooren 

Mehr als 95 % der Moore in Deutschland 

sind entwässert und werden zu hohen 

Anteilen landwirtschaftlich genutzt. Einmal 

entwässert, stellen Moore mittelfristig  

günstige Produktionsstandorte für die 

Landwirtschaft dar und werden vor allem 

als Grünland in der Milchproduktion, nicht 

selten aber auch als Acker, etwa zum 

Maisanbau (häufig als Biogassubstrat), 

genutzt. Die Entwässerung von Mooren 

führt jedoch zur Durchlüftung des Torfes 

und damit zu einer erheblichen  

Freisetzung des gespeicherten Kohlen-

stoffs in Form des Klimagases CO2 sowie 

zu fortlaufendem Torfschwund. Damit 

sind jegliche entwässerungsbasierte 

Nutzungen als nicht nachhaltig zu 

bezeichnen. Mehr als 4 % der gesamten 

Kohlendioxidemissionen in Deutschland 

Auch verblühte Blühstreifen sind sehr nützlich, da 

sie wichtige Habitate für allerlei Insekten sind. 
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stammen aus entwässerten Mooren. Und 

obwohl nur ca. 6 % der landwirtschaft-

lichen Nutzfläche Moorstandorte um-

fassen, machen die Emissionen aus einer 

solchen nicht-standortgerechten Moor-

nutzung rund 54 % der Treibhausgas-

emissionen aus landwirtschaftlich ge-

nutzten Böden aus. Zudem führt eine 

Nutzung von Mooren als Maisäcker zu 

erheblichen Nitrat- und Phosphor-

auswaschungen in Grundwasser und 

Oberflächengewässer. 

Dem landwirtschaftlichen Nutzen lassen 

sich die Kosten zur Vermeidung der  

Nitratbelastungen und -emissionen sowie 

die Kosten je emittiertem bzw. 

vermiedenem Kilogramm CO2 gegenüber-

stellen. Addiert man diese Kosten und 

stellt sie den privaten Erträgen der unter-

schiedlichen Moornutzungen einschließ-

lich Wiedervernässungsvarianten gegen-

über, wird ersichtlich, dass die entwässer-

ten Nutzungsvarianten Ackerbau für Bio-

gas und Milchviehhaltung jeweils einen 

stark negativen Saldo zeigen (vgl. Abb. 

16).

Die einzige Variante, die sich in der  

Gesamtschau als volkswirtschaftlich aus-

geglichen erweist, ist die Wieder-

vernässung von Mooren. Sie kann 

entweder mit dem Ziel einer Renaturierung 

zu Zwecken des Arten- und Biotop-

schutzes durchgeführt werden oder mit 

dem Ziel einer nassen torf- und klima-

schonenden Nutzung als Paludikultur, zum 

Beispiel zur Schilfproduktion oder als 

genutzter Erlenwald. Bei den Wieder-

vernässungsvarianten kommt man außer-

dem zu CO2-Minderungskosten, die im 

Vergleich mit anderen, vor allem 

technischen Möglichkeiten zur CO2-

Vermeidung als kostengünstig bezeichnet 

werden können (DRÖSLER et al. 2012).  

Derzeit ist eine flächige Umsetzung von 

Paludikulturen allerdings aufgrund  

konkurrierender Förderungen sowie  

fehlender spezifischer Fördermöglich-

keiten noch sehr schwierig.  

Abb. 16: Alternativen der Nutzung von Moorböden. Quelle: TEEB DE (2015), leicht verändert. 
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4.1.3 Beispiel:  

Grünlandumbruch 

Die zu beobachtende Verschlechterung 

des Zustands des Grünlands (vgl. 

Kap. 2.3) hat negative Konsequenzen für 

den Erhalt der biologischen Vielfalt und 

zahlreicher Ökosystemleistungen. So wird 

mit einem Umbruch die Klimagasspeicher-

funktion des Grünlands ebenso zerstört 

wie seine Bedeutung für die Reinhaltung 

des Grundwassers oder als Lebensraum 

für eine Vielzahl von wildlebenden Pflan-

zen- und Tierarten. Aus einer Inwert-

setzung und Zusammenschau dieser Leis-

tungen wird deutlich, dass mit dem Erhalt 

von Grünland erhebliche gesellschaftliche  

Nutzen verbunden sind. Diese übersteigen 

die Erlöse aus Grünlandumbruch und  

alternativen Anbaukulturen deutlich. 

OSTERBURG et al. (2007 zit. in TEEB DE 

2016) schätzen, dass sich bezogen auf  

einen Hektar Grünlandfläche je nach  

standörtlichen Gegebenheiten zwischen 

370 Euro und 600 Euro höhere Erlöse pro 

Jahr für den Landwirt als bei einer acker-

baulichen Nutzung erzielen lassen (vgl. 

Abb. 17). 

Dem steht, je nach standörtlicher Aus-

prägung und zugrunde liegenden An-

nahmen der Bewertung, ein gesellschaft-

licher Nettonutzen der Grünlanderhaltung 

zwischen 440 und 3.000 Euro pro Hektar 

und Jahr gegenüber. Als volkswirt-

schaftlich besonders vorteilhaft erweist 

sich der Grünlanderhalt auf Flächen mit 

hohem Naturwert oder auf Standorten mit 

sensiblen Bodenverhältnissen, wie z. B. 

geringen Speicher- und Pufferkapazitäten 

für Nähr- und Schadstoffe oder erosions-

gefährdeten Lagen, die oft auch ackerbau-

lich wenig rentabel sind (TEEB DE 2016). 

Abb. 17: Nutzen und Kosten des Umbruchs naturschutzfachlich wertvollen Grünlands aus  

gesellschaftlicher Perspektive. Quelle: TEEB DE (2016). 
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Zusammenfassung 

Die Landwirtschaft dient der Produktion von Nahrungsmitteln und 

anderen Rohstoffen und muss dabei ihre natürlichen 

Produktionsbedingungen langfristig erhalten; sie erbringt darüber 

hinaus aber weitere vielfältige Leistungen für Natur und Gesellschaft. 

Eine nicht standortgerechte bzw. nicht naturverträgliche 

Landbewirtschaftung kann aus volkswirtschaftlicher Perspektive 

beträchtliche Kosten verursachen. Der Grundsatz bzw. die Forderung 

„Öffentliches Geld für öffentliche Leistungen“ verdeutlicht, dass es 

eine landwirtschaftliche Produktion zu entwickeln, gesellschaftlich 

einzufordern und wo notwendig zu fördern gilt, die negative Effekte 

auf Ökosysteme vermeidet und gezielt Win-Win-Situationen mit 

anderen gesellschaftlich nachgefragten Ökosystemleistungen fördert. 

4.2 Gesellschaftlicher Rückhalt für 
eine naturverträgliche Land-
wirtschaft und Agrarpolitik  

In den Jahren 2014 bis 2020 erhalten 

Landwirtinnen und Landwirte, die Direkt-

zahlungen aus der ersten Säule der GAP 

beziehen, insgesamt 313 Milliarden Euro 

aus dem EU-Haushalt, also aus Steuer-

mitteln. Der Agrarhaushalt macht derzeit  

insgesamt immer noch fast 40 % des  

gesamten EU-Haushalts aus. Die  

beträchtlichen insbesondere EU-seitig an 

die Landwirtschaft gezahlten Gelder  

führen zu einem erhöhten Rechtferti-

gungsdruck in der öffentlichen Diskussion. 

Wie ist es daher um die Akzeptanz 

einer naturverträglichen Landbewirtschaf-

tung und einer entsprechend darauf aus-

gerichteten Förderpolitik in der breiten 

Bevölkerung bestellt? Aufschluss hierüber 

geben die Ergebnisse der Naturbewusst-

seinsstudie 2015 des BfN, einer bundes-

weit repräsentativen Befragung der deut-

schen Bevölkerung (BMUB & BFN 2016): 

Nach ihrem Zuspruch zu konkreten agrar-

politischen Maßnahmen befragt, findet  

– gleich hinter dem Thema Tierwohl – die 

Forderung in der Bevölkerung hohe  

Zustimmung, die Landwirtschaft solle bei 

ihren Entscheidungen die Auswirkungen 

auf die Natur berücksichtigen (sehr  

wichtig: 64 %, eher wichtig: 28 % der  

Befragten; vgl. Abb. 18). 

Ökosystemleistungen sind vielfältig und beinhalten zum Beispiel ästhetisch schöne Kulturland-

schaften, die Bereitstellung von sauberem Wasser oder die Bestäubung von Kulturpflanzen. 
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Auch die Aussagen, die Pflege der Kultur-

landschaft solle berücksichtigt werden, es 

solle möglichst regionale Anbau-,  

Verarbeitungs- und Konsumkreisläufe  

geben und die Biolandwirtschaft solle  

ausgebaut werden, stoßen auf hohe  

Zustimmungswerte. 

Zwar sind zwei Drittel der Deutschen der 

Auffassung, dass der Naturschutz die 

Nahrungsmittel teurer macht. Dieses  

Kostenargument wurde deshalb bei der 

Abfrage der zu ergreifenden politischen 

Maßnahmen zur Förderung des Natur-

schutzes in der Landwirtschaft nochmals 

in Erinnerung gerufen. Gleichwohl besteht 

in der Bevölkerung ein hoher Rückhalt für 

derartige Maßnahmen. Es wird die Verfol-

gung einer Doppelstrategie mit einem Mix 

aus fördernden und regulativen Instru-

menten befürwortet (vgl. Abb. 19): 

Abb. 18: Zustimmung zu agrarpolitischen Forderungen. Quelle: BMUB & BFN (2016). 
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Denn die deutliche Mehrheit der Befragten 

befürwortet sowohl strengere Regeln und 

Gesetze zum Schutz der Natur (befür-

worte ich voll und ganz: 45 %, befürworte 

ich eher: 38 %) als auch die finanzielle 

Unterstützung einer naturverträglicheren 

Landwirtschaft durch den Staat (befür-

worte ich voll und ganz: 30 %, befürworte 

ich eher: 44 %). 

Auch in einer aktuellen Forsa-Umfrage 

(FORSA 2017) hat sich mit 78 % die über-

wiegende Mehrheit der Befragten dafür 

ausgesprochen, Fördergelder für die 

Landwirtschaft an deren Beitrag zur Er-

bringung von Gemeinwohlleistungen zu 

koppeln, wobei in diesem Zusammenhang 

eine umweltfreundliche Produktion und 

eine tierwohlorientierte Tierhaltung ganz 

oben standen. 

Zusammenfassung 

Für eine naturverträgliche Landwirtschaft besteht grundsätzlich 

großer Rückhalt in der Bevölkerung. Auch die finanzielle Förderung 

bzw. angemessene Honorierung erbrachter Gemeinwohlleistungen 

seitens der Landwirtschaft treffen auf eine hohe Akzeptanz. Dies stellt 

einen gut begründeten Ausgangspunkt für die konsequente 

Ausgestaltung und Umsetzung entsprechender agrarpolitischer 

Maßnahmen dar. 

  

Abb. 19: Einstellung zu agrarpolitischen Maßnahmen zum Schutz der Natur.  

Quelle: BMUB & BFN (2016). 
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5 Forderungen für eine naturverträgliche 

Agrarpolitik 

Die Faktenlage ist eindeutig: Der Verlust 

der biologischen Vielfalt in der Agrar-

landschaft verläuft weiterhin ungebremst,  

sowohl auf Ebene der Arten als auch der 

Lebensräume. Dadurch werden auch  

zentrale Ökosystemleistungen in hohem 

Maße beeinträchtigt. Dies macht den  

dringenden agrarpolitischen Handlungs-

bedarf sowohl auf nationaler als auch auf 

EU-Ebene deutlich. Denn alle bisherigen 

agrarpolitischen Steuerungsversuche  

reichen offenbar nicht aus, um dem  

dramatischen Rückgang der Arten, dem 

Verlust wertvoller Lebensräume und  

Ökosysteme sowie der Monotonisierung 

von Landschaften wirksam zu begegnen 

(jüngst z. B. auch BIRDLIFE & EEB 2017).  

Die ehemals hohen Erwartungen an das 

Greening, mit einer „Ökologisierung“ der 

Direktzahlungen die Umweltleistungen der 

Gemeinsamen Agrarpolitik substanziell zu 

verbessern, wurden nach gegenwärtigem 

Kenntnisstand nicht erfüllt: Die  

biodiversitätsfördernde Wirkung der  

Ökologischen Vorrangflächen ist infolge 

des unzureichenden Anteils an ökologisch 

wirksamen ÖVF-Typen qualitativ viel zu 

gering. Ihre Auswahl folgte offenkundig 

nicht dem Erfordernis, auf der verfügbaren 

Fläche einen maximalen Beitrag zur  

Förderung der biologischen Vielfalt der 

Agrarlandschaften zu leisten. Außerdem 

ist diese Maßnahme in hohem Maße  

ineffizient. Der Schutz insbesondere des 

wertvollen Dauergrünlands ist weiterhin 

unzureichend und die Regelung zur  

Anbaudiversifizierung für die Förderung 

der Biodiversität irrelevant, u. U. sogar 

kontraproduktiv. Um die biologische  

Vielfalt und die mit ihr verbundenen  

Ökosystemleistungen breit in der Fläche 

zu erhalten, müssen zudem auch in den 

agrarischen Gunstlagen entsprechende 

Mechanismen und Instrumente besser 

greifen.  

Die wenigen Neuerungen im Bereich der 

für den Schutz und die Entwicklung von 

Arten und Lebensräumen sowie zur  

Umsetzung des europäischen Netzwerks 

Natura 2000 besonders wichtigen zweiten 

Säule führten offensichtlich weder zu  

inhaltlichen Fortschritten noch zu einer 

verbesserten Ausgestaltung der Finanz-

mittel. Stattdessen ist die zweite Säule 

insgesamt immer stärker in eine  

„bürokratische Sackgasse“ (SMUL 2016) 

geraten, was sich vor allem für den  

Naturschutz besonders negativ auswirkt. 

Die bisherigen Befunde machen deutlich, 

dass es nur mit einer grundlegenden  

Neuausrichtung der Gemeinsamen und 

nationalen Agrarpolitik gelingen kann, den 

dargestellten Problemen wirksam zu  

begegnen. Ein solcher fundamentaler 

Umbau ist jedoch kurzfristig weder  

möglich noch unter Risikoabwägungen 

und Akzeptanzerwägungen sinnvoll. Er 

muss aber bereits jetzt mit  

entsprechenden Entscheidungen ein-

geleitet werden. Parallel muss in der  

gegenwärtigen Förderperiode alles getan  

werden, um – unter den jetzigen  

strukturellen Bedingungen – solche  

Handlungsoptionen zu nutzen, die den 

Druck auf die biologische Vielfalt mindern.  

5.1 Handlungserfordernisse in der 
gegenwärtigen Förderperiode 
bis 2020 

Innerhalb des gegebenen Zeitfensters  

– z. T. müssen EU-rechtlich mögliche  

Änderungen auf nationaler Ebene bis zum 

31.07.2017 beschlossen sein – sollten 

daher alle Möglichkeiten ausgeschöpft 

werden, die erste Säule der GAP 

wirksamer mit Leistungen im Natur- und  

Umweltschutz zu verknüpfen und die  

zweite Säule zielgerichteter, effizienter 

und insbesondere umfassender für den 

Schutz und die Förderung der Biodiversität 

zu nutzen. Auch wenn das Greening  

mittel- bis langfristig nicht das probate  

Mittel gegen den Schwund der  
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biologischen Vielfalt in der Agrarlandschaft 

sein kann, erfordert es der momentane 

Zustand auch kurzfristig jede Möglichkeit 

des Nachsteuerns zu nutzen. Damit sollte 

auch verbunden werden, den landwirt-

schaftlichen Betrieben die Übergangspha-

se in das zu entwickelnde zukunftsfähige 

agrarpolitische Modell zu erleichtern.

Folgende zehn Punkte sieht das BfN in diesem Zusammenhang als wesentlich an: 

 Ökologische Vorrangflächen (ÖVF): 

1. Anpassung der ÖVF-Kategorien: Um mit diesem Greening-Element einen auch in 

der Fläche wirksamen Mehrwert für die Biodiversität in Ackerlandschaften zu  

erreichen, muss vorrangig eine Fokussierung auf ÖVF-Typen erfolgen, die in dieser 

Hinsicht möglichst wirksam sind. Darum müssen die Gewichtungsfaktoren der  

einzelnen ÖVF-Kategorien deutlich stärker ihren Beitrag zum Biodiversitätsschutz  

widerspiegeln. Ökologisch wenig wirksame Typen, wie z. B. Zwischenfrüchte und 

(großkörnige) Leguminosen sollen nicht weiter oder nur unter bestimmten  

Bedingungen als ÖVF anerkannt werden. Außerdem ist ein eindeutiges Verbot des 

Pflanzenschutzmitteleinsatzes auf allen ÖVF notwendig. Auch sollten weitere  

ökologisch hochwertige Typen gerade in Verbindung mit extensivem Ackerbau  

Anerkennung finden (z. B. produktionsintegrierte Maßnahmen wie Lichtäcker oder 

mehrjährige Blühmischungen zur Nutzung in Biogasanlagen mit angepasster  

Düngung).  

2. Die Anhebung des Anteils an (i. o. g. Sinne wirksamen) Ökologischen  

Vorrangflächen von fünf auf sieben Prozent ist zentral, um deren Flächen-

wirksamkeit zu erhöhen bzw. dem aus zahlreichen Studien abgeleiteten Ziel nach  

einem Anteil naturnaher Flächen in der Agrarlandschaft von mindestens 10 % näher 

zu kommen (OPPERMANN et al. 2013). Dabei sollten jedoch nur solche Flächen  

angerechnet werden dürfen, die den geforderten Mehrwert aufweisen. 

3. Notwendig sind darüber hinaus eine Erweiterung der Bezugsfläche um  

Dauerkulturen und die Einführung einer ÖVF-Pflicht beim Grünland. Die  

Nutzungsintensivierung beim Grünland und dessen daraus resultierender qualitativ 

immer weiter verschlechterter Zustand machen die Notwendigkeit deutlich, auch für 

Grünlandbetriebe Ökologische Vorrangflächen einzuführen. 

4. Um das Sanktionsrisiko für Betriebe zu minimieren und damit die Akzeptanz gerade 

von ökologisch hochwertigen Streifen und Landschaftselementen zu erhöhen, muss 

die Abmessungsproblematik bei diesen ÖVF-Typen entschärft werden. Flexiblere 

Bewirtschaftungsvorschriften für Streifenelemente und Brachen sind erforderlich, um 

ohne Abstriche die Attraktivität dieser Elemente in der Landwirtschaft zu erhöhen. 

Der Aufwand für Verwaltungsabläufe und Kontrollen ist zu reduzieren, Kriterien 

und Auflagen bei Feldrändern, Pufferstreifen und Waldrandstreifen zu  

vereinheitlichen.  

5. Die Anerkennung von gleichwertigen Maßnahmen im Rahmen  

von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) oder Vertragsnaturschutz-

programmen ist aus Naturschutzsicht auch in Deutschland wünschenswert. Dies 
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würde zudem die Wahlmöglichkeiten der Landwirtinnen und Landwirte erhöhen und 

die Attraktivität solcher Maßnahmen fördern. Die Kombinationsmöglichkeiten mit 

AUKM zur ökologischen Aufwertung von ÖVF müssen ebenso weiter ausgebaut  

werden wie interdisziplinäre, gesamtbetriebliche Beratungsansätze. 

 Erhalt von Dauergrünland: 

6. Um einen besseren Schutz und insbesondere ein vollständiges Umbruchverbot vor 

allem wertvoller Dauergrünlandbestände zu erreichen, ist die Definition von  

sogenanntem umweltsensiblem Dauergrünland deutlich auszuweiten: Sie  

muss mindestens die gesamte Natura 2000-Gebietskulisse, also auch die Vogel-

schutzgebiete, sowie die organischen Böden und alle gefährdeten und gesetzlich  

geschützten Grünlandbiotoptypen sowie Grünlandflächen mit hohem  

Naturwert umfassen. 

7. Um die Beihilfefähigkeit auch für naturschutzfachlich wertvolles Grünland sicher-

zustellen und damit finanzielle Anreize für dessen Erhalt zu schaffen, ist die  

entsprechende Definition von Grünland im Sinne des Naturschutzes und im  

Einklang mit den Zielen der NBS zu erweitern. 

8. Anzustreben ist darüber hinaus ein bundesweites vollständiges Umbruchverbot von 

Grünland, wie vom BfN bereits wiederholt eingefordert (vgl. BFN 2014a). Bei  

Ausnahmetatbeständen ist die entsprechende Neuschaffung von Grünland zwingend 

vorzuschreiben. 

 Umschichtung von der ersten in die zweite Säule und Nutzung weiterer Finan-

zierungsmöglichkeiten: 

9. In Anbetracht der ausgeprägten Mittelkonkurrenzen innerhalb der zweiten Säule und 

der festgestellten eklatanten Finanzierungslücke im Naturschutz ist die Erhöhung 

des Umschichtungssatzes von der ersten in die zweite Säule der GAP auf  

die EU-rechtlich möglichen 15 % dringend notwendig. Die Verausgabung dieser 

Gelder ist zudem stärker auf den Erhalt der Biodiversität, von Ökosystemen und  

Landschaften zu fokussieren.  

10. Die in Deutschland in der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruk-

tur und des Küstenschutzes“ (GAK) neu eröffneten Möglichkeiten zur  

Finanzierung von Naturschutzmaßnahmen sind sowohl konzeptionell als auch 

hinsichtlich ihrer Inanspruchnahme durch die Länder umfänglich aufzugreifen.  

Nachdem die Förderung des nichtproduktiven investiven Naturschutzes bereits im 

Rahmenplan 2017 verankert werden konnte, muss dies ebenfalls für den  

Vertragsnaturschutz im Offenland und im Wald zeitnah erfolgen.   
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5.2 Eckpunkte einer Reform der 
Gemeinsamen Agrarpolitik  
ab 2020 

Nach 2020 darf sich der Naturschutz  

keinesfalls mit weiteren Schönheits-

korrekturen an einem unzulänglichen und 

immer komplizierter werdenden System 

zufrieden geben. Es muss vielmehr eine 

komplette Umorientierung der Agrarpolitik 

stattfinden, die den Zielen des  

Biodiversitätsschutzes effektiv Rechnung 

trägt. Jedweder Verschiebung einer  

echten Reform nach hinten – bereits als 

roll over in der Diskussion – ist eine klare 

Absage zu erteilen.  

Für diese Neuausrichtung werden  

derzeit verschiedene Optionen diskutiert, 

die mehrheitlich darauf abzielen, die  

Direktzahlungen der ersten Säule nach 

2020 abzuschaffen (BMUB 2015b; HOLST 

& V. CRAMON-TAUBADEL 2014) und  

entsprechende Fördermittel konsequent 

an die Erbringung von Gemeinwohl-

leistungen der Landwirtschaft zu binden 

(unter anderen z. B. OPPERMANN et al. 

2016; WIRTZ et al. 2017; DVL 2017;  

EURONATUR & ABL 2017; BUCKWELL  

et al. 2017; FEINDT et al. 2017). Hierbei 

werden im Detail unterschiedliche  

Modelle (Baukastensysteme, Punkt-

wertermittlungen etc.) für eine neue  

Förderarchitektur diskutiert, deren  

Bewertung hinsichtlich ihrer spezifischen 

Stärken und Schwächen aussteht.  

Speziell „Für eine bessere Finanzierung 

des Naturschutzes in Europa nach 2020“ – 

so der Titel der jüngsten Stellungnahme 

von SRU & WBW (2017) – wird zudem ein 

neues, eigenständiges und in der Zustän-

digkeit der DG Umwelt befindliches EU-

Finanzierungsprogramm für den Natur-

schutz („Naturschutzfonds“) gefordert 

(ebenso z. B. NABU 2015; BMUB 2015b; 

BBN 2016; LANA 2016; BMUB 2017,  

NABU in Vorb.). Auch hierbei stehen die 

jeweiligen Verknüpfungsmöglichkeiten und 

-notwendigkeiten mit anderen Instrumen-

ten der GAP noch zur Diskussion.  

Unabhängig davon, wie sich eine neue 

Förderarchitektur im Detail darstellen mag, 

sind folgende Grundprämissen in den 

Vordergrund zu stellen, an denen eine 

Neuausrichtung der GAP ab 2020 zu 

messen sein wird: 

Zahlungen konsequent am  

Gemeinwohlprinzip ausrichten nach 

dem Grundsatz „Öffentliches Geld für  

öffentliche Leistungen“:  

Ändern muss sich nicht nur die Struktur 

der GAP, sondern auch die Sichtweise auf 

die Rolle des Agrarfördersystems  

insgesamt. Denn es geht um einen  

Perspektivwechsel. Die Agrarpolitik muss 

konsequent von der Aufgabe her gedacht 

werden, eine nachhaltige Produktion mit 

dem Erhalt der Biodiversität sowie diverser 

Ökosystemleistungen zu verknüpfen. Die 

vielfältigen ökologischen und gesellschaft-

lichen Leistungen der Landwirtschaft  

müssen hierzu angemessen in Wert  

gesetzt und es muss eine landwirtschaft-

liche Produktion honoriert werden, die  

negative externe Effekte vermeidet und 

gesellschaftlich nachgefragte Ökosystem-

leistungen fördert. Dies dient nicht zuletzt 

auch der Akzeptanz der Landwirtschaft 

und der für sie getätigten öffentlichen 

Ausgaben in der Bevölkerung. 

Anreize für eine naturverträgliche Be-

wirtschaftung schaffen:  

Notwendig ist in diesem Zusammenhang 

ein breites Set zielführender Maßnahmen 

sowie Förder- und Honorierungs-

möglichkeiten, die nicht nur auskömmlich 

sind, sondern Landwirtinnen und Landwir-

ten auch hinreichende betriebliche Flexibi-

lität eröffnen und entsprechende Wahl-

möglichkeiten lassen. Insgesamt müssen 

durch die Agrarförderung wirksame  

Anreizsysteme geschaffen werden, damit 

die Erreichung der gesellschaftlichen Ziele 

auf der betriebswirtschaftlichen Ebene 

attraktiv wird. Dazu gehört grundsätzlich 

auch die Bereitstellung der notwendigen 

finanziellen Mittel in ausreichender Höhe, 

um die Finanzierungslücke des  

Naturschutzes zu schließen. Gleichzeitig 
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muss im Vergleich zur momentanen  

Situation eine deutliche Reduzierung des 

administrativen Aufwands sowie die  

Vereinfachung der Kontrollregelungen 

erfolgen – bei beidem müssen Aufwand 

und Ertrag in einem angemessen  

Verhältnis stehen. 

Den Rückgang der Biodiversität in der 

Agrarlandschaft auf breiter Front  

stoppen, Ressourcen schonen: 

Seit Längerem ist in der Kulturlandschaft 

die Tendenz einer zunehmenden  

Segregation zu beobachten, d. h. in 

„Schutzräume“ mit einem hohen Anteil  

an Schutzgebieten und für den  

Naturschutz wertvollen Flächen, und in 

„Nutzräume“, d. h. in intensiv genutzte 

Agrarlandschaften, in denen selbst  

Mindeststandards des Naturschutzes 

faktisch keine Rolle mehr spielen. Es ist 

für den Naturschutz immer schwieriger  

geworden, seinen im Bundesnaturschutz-

gesetz verankerten flächendeckenden 

Anspruch auch in landwirtschaftlichen  

Intensivregionen Geltung zu verschaffen. 

Um eine auf breiter Front naturschonende 

Bewirtschaftung mit intakten Ressourcen 

zu gewährleisten und den Verlust der  

biologischen Vielfalt in der Agrarlandschaft 

zu stoppen, ist neben der Ausgestaltung 

geeigneter Anreizsysteme die Sicherung 

bestimmter Mindeststandards erforderlich, 

die u. a. die obligatorische Durchführung 

bestimmter Basisleistungen seitens der 

Landwirtschaft (vgl. FEINDT et al. 2017) 

einschließt. Außerdem bedarf es  

hierzu eines verbesserten, effektiv zu  

implementierenden ordnungsrechtlichen 

Rahmens. 
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